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203310 

Tarifvertrag
über die Arbeitsbedingungen

der Personenkraftwagenfahrer der Länder
(Pkw-Fahrer-TV-L)

vom 12. Oktober 2006
Gem. RdErl. d. Finanzministeriums –

B 4430 – 1 – IV 1 – u. d. Innenministeriums –
25 – 42.06.06-31.14.1

v. 8. Februar 2007 

Der Gem. RdErl. d. Finanzministeriums u. d. Innenmi-
nisteriums vom 8. November 2006 (SMBl. NRW. 203310) 
wird wie folgt geändert:

1.
Der bisherige Text wird mit „A.“ überschrieben.

2.
Es wir folgender – neuer – Teil B angefügt:

B.
Hinweise zur Anwendung des 

Tarifvertrages über die Arbeitsbedingungen
der Personenkraftwagenfahrer der Länder

(Pkw-Fahrer-TV-L) im Land Nordrhein-Westfalen

0.  Vorbemerkungen

1.  Zu § 1 – Geltungsbereich

1.1  Allgemeines

1.2  Schwelle zur Erfassung vom Geltungsbereich

1.3  Verbleib im Geltungsbereich

1.4   Stundengrenze für Fahrerinnen/Fahrer, die bereits 
am 31. Oktober 2006 beschäftigt waren

2.  Zu § 2 – Arbeitszeit, höchstzulässige Arbeitszeit

2.1  Arbeitszeit (§ 2 Absatz 1 Satz 1)

2.2  Höchstzulässige Arbeitszeit (§ 2 Absatz 1 Satz 2)

2.3  Opt-out-Regelung (§ 2 Absatz 2)

2.3.1   Überschreiten der höchstzulässigen Arbeitszeit 
(§ 2 Absatz 2 Satz 1 und 2)

2.3.2  Verkürzung der Ruhezeit (§ 2 Absatz 2 Satz 3)

2.3.3  Musterformular Opt-out

2.4   Überschreiten der nach Opt-out höchstzulässigen 
Monatsarbeitszeit (§ 2 Absatz 3 und 4, § 5 Absatz 3 
Satz 1 bis 3)

3.  Zu § 3 – Monatsarbeitszeit

3.1   Ermittlung der Monatsarbeitszeit 
(§ 3 Absatz 2 Satz 1)

3.2   Kürzung der täglichen Arbeitszeit durch Pausen 
(§ 3 Absatz 2)

3.3   Pauschales Ansetzen von Stunden als tägliche 
Arbeitszeit (§ 3 Absatz 3 bis 5)

3.4  Freizeitausgleich für Überstunden

3.5   Ansetzen von Stunden mehrtägiger Dienstreisen 
(§ 3 Absatz 4 Satz 1)

3.6   Zahlung von Zeitzuschlägen bei mehrtägigen 
Dienstreisen (§ 3 Absatz 4 Sätze 2 und 3)

4.  Zu § 4 – Pauschalentgelt

4.1  Höhe des Pauschalentgelts (§ 4 Absatz 1 bis 3)

4.2  Stufen der Pauschalentgelttabelle

4.2.1   Erreichen der nächst höheren Stufe nach Stufen-
laufzeit

4.2.2   Erreichen der nächst höheren Stufe bei bereits 
vorhandenen Zeiten einer Stufenlaufzeit

4.3   Pauschalentgelt bei vorhandenen Fahrerinnen/
Fahrern (§ 8 Absatz 1 und 3)

4.3.1   Abgrenzung von vorhandenen Fahrerinnen/Fah-
rern zu vorhandenen Beschäftigten im Sinne des 
§ 1 Absatz 1 TVÜ-Länder

4.3.2   Stufenlaufzeit vorhandener Fahrerinnen/Fahrer 
im Sinne des § 8

4.3.3   Übertragung anderer Tätigkeiten als Fahrertätig-
keiten

4.4   Pauschalentgelt im Falle einer Neueinstellung, 
Übertragung einer Fahrertätigkeit oder Versetzung

4.5   Zeitzuschläge neben dem Pauschalentgelt 
(§ 4 Absatz 4)

4.6  Entgelt für Rufbereitschaft

4.7  Entgelt für Überstunden

4.8   Sonstiger Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 
nach § 8 TV-L

5.  Zu § 5 – Pauschalgruppen

5.1  Zuordnung zu den Pauschalgruppen (§ 5 Absatz 1)

5.2  Wechsel in den Pauschalgruppen

5.3   Pauschalgruppen für vorhandene Fahrerinnen/
Fahrer (§ 8 Absatz 4)

5.4   Ständige persönliche Fahrerinnen/Fahrer 
(§ 5 Absatz 2)

5.4.1   Arbeitszeit der ständigen persönlichen 
Fahrerinnen/Fahrer (§ 5 Absatz 3)

5.4.2   Pauschalentgelt der ständigen persönlichen 
Fahrerinnen/Fahrer (§ 5 Absatz 3 Satz 4)

5.4.3   Vertretung der ständigen persönlichen 
Fahrerinnen/Fahrer (§ 5 Absatz 4)

6.  Zu § 6 – Anteiliges Pauschalentgelt

7.  Zu § 7 – Sicherung des Pauschalentgelts

8.   Zu § 8 – Übergangsvorschrift für am 31. Oktober 
2006/1. November 2006 vorhandene Fahrerinnen/
Fahrer

8.1   Definition der vorhandenen Fahrerinnen/Fahrer 
(§ 8 Absatz 1)

8.2   Schwelle zur Erfassung vom Geltungsbereich/
Verbleib im Geltungsbereich (§ 8 Absatz 2)

8.3  Beträge Pauschalentgelt (§ 8 Absatz 3)

8.4  Pauschalgruppe I (§ 8 Absatz 4)

8.5  Besitzstandsregelung (§ 8 Absatz 5)

9.   Zu § 9 – Überleitungs- und Besitzstands regelungen

9.1   Überleitung in eine Entgeltgruppe des TV-L 
(§ 9 Absatz 1 und 2)

9.2   Überleitung in eine Stufe der Pauschalentgelt-
tabelle (§ 9 Absatz 1)

9.3   Zuordnung zu einer Pauschalgruppe für das erste 
Kalenderhalbjahr 2007

0.  Vorbemerkungen

Allgemeines

Der Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Per-
sonenkraftwagenfahrer der Länder (Pkw-Fahrer-TV-L) 
vom 12. Oktober 2006 ist am 1. November 2006 in Kraft 
getreten und ersetzt die bisher maßgeblichen Pauschal-
lohn-Tarifverträge für Pkw-Fahrer.

Die Tarifvertragsparteien haben auch weiterhin eigen-
ständige tarifvertragliche Regelungen für Fahrerinnen/
Fahrer getroffen, die sich an den bisherigen Regelungen 
orientieren, im Übrigen aber an den TV-L angepasst 
wurden. Für am 31. Oktober 2006 vorhandene und in den 
TV-L übergeleitete Fahrerinnen/Fahrer sind gesonderte 
Überleitungs- und Übergangs- sowie Besitzstandsrege-
lungen (§§ 8 und 9) vereinbart worden.

Für Fahrerinnen und Fahrer, die unter den Pkw-Fahrer-
TV-L fallen, gelten die Vorschriften des TV-L (sowie die 
Hinweise hierzu), soweit nicht der Pkw-Fahrer-TV-L 
Sonderregelungen zu Regelungen des TV-L enthält (ins-
besondere zu Arbeitszeit und Entgelt). Außerdem sind 
alle Tarifverträge anwendbar, die für Beschäftigte, die 
unter den TV-L fallen, vereinbart sind, soweit sich nicht 
aus diesen Tarifverträgen etwas anderes ergibt.
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Die nachstehend genannten Paragraphen ohne Angabe 
des Tarifvertrages sind solche des Pkw-Fahrer-TV-L.

Opt-out-Regelung

Eine wesentliche Neuerung ist die Möglichkeit des „Opt-
out“. Damit wurde durch Tarifvertrag die Möglichkeit 
nach dem Arbeitszeitgesetz eröffnet, dauerhaft mehr als 
die dort vorgesehene durchschnittliche wöchentliche 
Höchstarbeitszeit von 48 Stunden zu arbeiten.

Eine Überschreitung dieser Höchstgrenze ohne Aus-
gleich kann nach dem Gesetz nur dann zwischen Arbeit-
geber und Beschäftigten vereinbart werden, wenn dies 
tarifvertraglich vorgesehen ist. Diese Voraussetzung 
schafft der neue Tarifvertrag. Die nach den bisherigen 
Kraftfahrer-Tarifverträgen zum Teil weit über 48 Wo-
chenstunden hinausgehenden Arbeitszeiten waren nur 
noch bis zum 31. Dezember 2006 möglich. Ohne die Tari-
fierung des Opt-out wäre ab dem 1. Januar 2007 für alle 
Fahrerinnen/Fahrer die monatliche höchstzulässige Ar-
beitszeit zwingend auf 208 Stunden beschränkt gewesen. 
Durch die Tarifierung des Opt-Out haben die Tarifver-
tragsparteien die Möglichkeit eröffnet, dass Fahrerinnen/
Fahrer auch weiterhin Arbeitszeiten über 208 Stunden 
monatlich ohne Ausgleich auf durchschnittlich 48 Wo-
chenstunden leisten können. Weitere Ausführungen dazu 
siehe unter Ziffer 2.3 bis 2.4.

1.  Zu § 1 – Geltungsbereich

1.1  Allgemeines

Der Pkw-Fahrer-TV-L gilt für die Arbeitnehmerinnen/
Arbeitnehmer, die als Fahrerinnen/Fahrer von Personen-
kraftwagen beschäftigt werden und im Übrigen unter 
den TV-L fallen. Die Definition der Personenkraftwa-
genfahrer/Personenkraftwagenfahrerinnen in der Proto-
kollerklärung Nr. 1 zu § 1 ist gegenüber der Definition in 
den bisherigen Tarifverträgen inhaltlich nicht verändert 
worden. Der Tarifvertrag gilt – wie die Vorgängertarif-
verträge – nicht für die Fahrerinnen/Fahrer von Last-
kraftwagen sowie von Omnibussen. Bei Beschäftigten, 
die sowohl Personenkraftwagen als auch Lastkraftwa-
gen oder Omnibusse fahren oder zusätzlich mit anderen 
Arbeiten beschäftigt sind, ist die überwiegende Tätigkeit 
entscheidend.

Die Regelungen des TV-L finden Anwendung, soweit der 
Pkw-Fahrer-TV-L nicht Sonderregelungen enthält. Di-
ese finden sich insbesondere bei Arbeitszeit und Entgelt.

Nach Sinn und Zweck des Pkw-Fahrer-TV-L, der die 
Überstundenentgelte jeweils für ein Kalenderhalbjahr 
pauschaliert, sind Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, die 
als Fahrerinnen/Fahrer nur gelegentlich über die regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit (§ 6 Absatz 1 TV-L) 
hinaus beschäftigt werden, vom Geltungsbereich des 
Pkw-Fahrer-TV-L nicht erfasst (§ 1 Absatz 2). Siehe 
hierzu Ziffern 1.3 bis 1.4.

1.2  Schwelle zur Erfassung vom Geltungsbereich

Für den Geltungsbereich des Pkw-Fahrer-TV-L und da-
mit das Pauschalentgelt mindestens aus Pauschalgruppe 
I wird wie bisher daran angeknüpft, dass die Fah-
rerinnen/Fahrer nicht nur gelegentlich über die regelmä-
ßige Arbeitszeit hinaus beschäftigt sein müssen. Sie sind 
nach der Legaldefinition in Satz 1 der Protokollerklä-
rung Nr. 2 zu § 1 dann nicht nur gelegentlich über die 
regelmäßige Arbeitszeit hinaus beschäftigt, wenn im vor-
angegangenen Kalenderhalbjahr in einem Kalendermo-
nat mindestens 15 Überstunden geleistet wurden. Dabei 
ist es ohne Bedeutung, ob oder wie viele Überstunden in 
den anderen Monaten des Kalenderhalbjahres und wie 
viele Überstunden im Kalenderhalbjahr insgesamt ge-
leistet wurden. Wegen der Ausnahme für übergeleitete 
Fahrerinnen/Fahrer siehe Ziffer 1.4.

Beispiel 1:

Eine/Ein am 1. Januar 2007 neu eingestellte/einge-
stellter Fahrerin/Fahrer leistet von Januar bis April 
2007 keine Überstunden. Im Mai 2007 leistet sie/er 10, 
im Juni 2007 15 Überstunden.

Sie/Er leistet im ersten Kalenderhalbjahr 2007 somit 
in einem Monat mindestens 15 Überstunden. Sie/Er 
erfüllt damit die Voraussetzungen des Satzes 1 der 
Protokollerklärung Nr. 2 zu § 1 und erhält im zweiten 
Kalenderhalbjahr 2007 ein Pauschalentgelt aus Pau-
schalgruppe I.

Beispiel 2:

Eine/Ein im Dezember 2006 neu eingestellte/einge-
stellter Fahrerin/Fahrer leistet von Januar bis Juni 
2007 jeweils 12 Überstunden.

In keinem Monat des ersten Kalenderhalbjahres 2007 
hat sie/er mindestens 15 Überstunden geleistet. Sie/Er 
erfüllt somit nicht die Voraussetzungen des Satzes 1 
der Protokollerklärung Nr. 2 zu § 1 und wird daher 
nicht vom Geltungsbereich des Pkw-Fahrer-TV-L er-
fasst.

Für die Prüfung, ob und gegebenenfalls in welchem Um-
fang Überstunden angefallen sind, ist auf die durch-
schnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit nach 
§ 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a, b oder c TV-L abzustel-
len. Auch die Überstundendefinition in § 7 Absatz 7 und 
8 TV-L ist zu beachten. Da eine Überstunde erst vorliegt, 
wenn die zusätzliche Arbeitsleistung nicht bis zum Ende 
der folgenden Kalenderwoche ausgeglichen ist, führen 
Mehrleistungen am Ende eines Kalendermonats erst im 
folgenden Kalendermonat zu berücksichtigungsfähigen 
Überstunden (siehe auch das Beispiel zu Ziffer 8.3 der 
Durchführungshinweise zu § 8 TV-L).

Die Überstunden müssen tatsächlich geleistet worden 
sein. Pauschal anzusetzende Zeiten wie zum Beispiel im 
Fall einer Beurlaubung, krankheitsbedingten Arbeitsun-
fähigkeit etc. im Sinne des § 3 Absatz 3 (siehe auch Zif-
fer 3.3) können nicht herangezogen werden. Solche 
Zeiten sind mit maßgeblich für die Pauschalierung des 
Entgelts von Fahrerinnen/Fahrern, sofern sie dem Gel-
tungsbereich des Pkw-Fahrer-TV-L unterfallen. Sie kön-
nen aber nicht die Voraussetzungen für die Geltung des 
Tarifvertrages erfüllen.

Zu den Voraussetzungen, unter denen ein Pauschalent-
gelt auch neu eingestellten Fahrerinnen/Fahrern sowie 
Beschäftigten, denen erstmalig Tätigkeiten als Fahrerin/
Fahrer übertragen werden, bereits vom ersten Monat an 
gezahlt werden kann, wird auf die Ausführungen in Zif-
fer 4.4 verwiesen.

1.3  Verbleib im Geltungsbereich

An den Verbleib im Geltungsbereich und damit weiteren 
Erhalt einer Pauschalgruppe werden höhere Anforde-
rungen gestellt als für das erstmalige Erreichen einer 
Pauschalgruppe. Nach Satz 2 der Protokollerklärung 
Nr. 2 zu § 1 verbleiben Fahrerinnen/Fahrer in ihrer Pau-
schalgruppe, wenn sie im Durchschnitt des laufenden 
Kalenderhalbjahres die für die jeweilige Pauschalgruppe 
mindestens erforderliche monatliche Arbeitszeit erfüllen.

Es reicht daher nicht – wie beim Erreichen der Pauschal-
gruppe I – aus, im Kalenderhalbjahr in lediglich einem 
Monat des Kalenderhalbjahres mindestens 15 Überstun-
den geleistet zu haben. Vielmehr ist für den Verbleib im 
Tarifvertrag mit Pauschalentgelt aus der Pauschalgruppe 
I eine Arbeitszeit im Kalenderhalbjahr von mindestens 
1.110 Stunden (= 185 Monatsstunden x 6 Monate) erfor-
derlich. Die in § 3 Absatz 3 bis 5 abschließend aufge-
führten Zeiten ohne tatsächliche Arbeitsleistung (Ur-
laub, Arbeitsunfähigkeit etc.) sind zur Ermittlung der 
Monatsarbeitszeit anzurechnen (vgl. auch Ziffer 3.3).

Beispiel:

Eine/Ein im Dezember 2006 neu eingestellte/einge-
stellter Fahrerin/Fahrer erhält wegen des Umfangs ih-
rer/seiner Überstunden, die sie/er im ersten Kalender-
halbjahr 2007 geleistet hat, im zweiten Kalenderhalb-
jahr 2007 ein Pauschalentgelt aus Pauschalgruppe I. 
Im zweiten Kalenderhalbjahr 2007 leistet sie/er in 
drei Monaten jeweils 184 Stunden, in den anderen 
drei Monaten jeweils 196 Stunden. Pauschal anzuset-
zende Stunden im Sinne von § 3 Absatz 3 bis 5 fallen 
nicht an.
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Im zweiten Kalenderhalbjahr leistet sie/er somit im 
Durchschnitt des Kalenderhalbjahres eine monatliche 
Arbeitszeit von 190 Stunden und erreicht die für die 
Pauschalgruppe I mindestens erforderliche monat-
liche Arbeitszeit (von 185 Stunden). Sie/Er erfüllt da-
her auch im darauf folgenden Kalenderhalbjahr die 
Voraussetzungen auf Erhalt eines Pauschalentgelts 
aus Pauschalgruppe I.

Fallvariante:

Sachverhalt wie oben. Im zweiten Kalenderhalbjahr 
2007 leistet sie/er in drei Monaten jeweils 190 Stun-
den, in den anderen drei Monaten jeweils 170 Stun-
den. Es sind 24 pauschal anzusetzende Stunden im 
Sinne von § 3 Absatz 3 bis 5 anzurechnen. Die durch-
schnittliche Monatsarbeitzeit beträgt damit nur noch 
184 Stunden.

Im zweiten Kalenderhalbjahr erreicht die Fahrerin/
der Fahrer somit im Durchschnitt des Kalenderhalb-
jahres nicht mehr die für die Pauschalgruppe I min-
destens erforderliche monatliche Arbeitszeit von 185 
Stunden und erfüllt somit nicht mehr die Vorausset-
zungen für den weiteren Erhalt eines Pauschalent-
gelts. Leistet sie/er in einem der folgenden Kalender-
halbjahre in einem Kalendermonat erneut mindestens 
15 Überstunden, fällt sie/er erneut in den Regelungs-
bereich des Pkw-Fahrer-TV-L und hat Anspruch auf 
ein Pauschalentgelt nach der Pauschalgruppe I.

Es wird empfohlen, bei der Gestaltung der Einsatzpläne 
auf eine gleichmäßige Verteilung des durchschnittlichen 
monatlichen Überstundenaufkommens auf alle Fah-
rerinnen/Fahrer hinzuwirken, um einen häufigen Wech-
sel zwischen Erhalt und anschließendem Wegfall eines 
Pauschalentgelts zu vermeiden.

Bei einer mindestens dreimonatigen Arbeitsunfähigkeit 
infolge Erkrankung oder Unfalls im vorangegangenen 
Kalenderhalbjahr sind auch die Überstunden zu berück-
sichtigen, die ohne die Arbeitsunfähigkeit geleistet wor-
den wären. Durch die Hinzurechnung von fiktiven Über-
stunden während der Zeit der Arbeitsunfähigkeit zu den 
tatsächlich geleisteten Überstunden wird die weitere 
Anwendung des Pkw-Fahrer-TV-L beziehungsweise ge-
gebenenfalls auch der Verbleib in der bisherigen Pau-
schalgruppe im folgenden Kalenderhalbjahr bei lang an-
dauernder, mindestens dreimonatiger Arbeitsunfähigkeit 
ermöglicht.

1.4   Stundengrenze für Fahrerinnen/Fahrer, die bereits 
am 31. Oktober 2006 beschäftigt waren

Für die vorhandenen Fahrerinnen/Fahrer, deren Arbeits-
verhältnisse zu demselben Arbeitgeber über den 31. Ok-
tober 2006 hinaus fortbestehen und die am 1. November 
2006 unter den Geltungsbereich des TV-L fallen (§ 8 Ab-
satz 1), sind mit § 8 Absatz 2 die Regelungen zum 
 persönlichen Geltungsbereich aus den bisherigen Tarif-
verträgen für Kraftfahrer als Rechtsstand weiterhin ver-
einbart worden. Es erfolgt damit auch weiterhin keine 
Unterscheidung in eine Erfassung vom Geltungsbereich 
einerseits und in den weiteren Verbleib im Geltungs-
bereich andererseits.

Demnach sind übergeleitete Fahrerinnen/Fahrer dann 
nicht nur – im Sinne des § 1 – gelegentlich über die re-
gelmäßige Arbeitszeit hinaus beschäftigt, wenn sie im 
vorangegangenen Kalenderhalbjahr in mehr als 6 Wo-
chen – also mindestens 7 Wochen – Überstunden geleis-
tet haben. Im Unterschied zu § 1 fallen die vorhandenen 
Fahrerinnen/Fahrer daher schon bei einer deutlich nied-
rigeren Zahl von Überstunden unter den Geltungsbe-
reich des Pkw-Fahrer-TV-L. Dieselbe niedrige Stunden-
grenze gilt auch für den Verbleib im Pkw-Fahrer-TV-L. 
Dabei kommt es auf die Zahl der wöchentlich erbrachten 
Überstunden nicht an; bereits eine tatsächlich geleistete 
Überstunde in jeder der mehr als 6 Wochen des Kalen-
derhalbjahres ist bei den übergeleiteten Fahrerinnen/
Fahrern ausreichend.

Beispiel 1:

Eine/Ein in den TV-L übergeleitete/übergeleiteter 
Fahrerin/Fahrer (§ 8 Absatz1) erhält im ersten Kalen-

derhalbjahr 2007 Pauschalentgelt der Pauschal-
gruppe I. Sie/Er leistet im Januar, Februar und März 
2007 in jeweils 3 Wochen, also in 9 Wochen insgesamt, 
jeweils eine Überstunde.

Sie/Er erfüllt die Voraussetzungen des § 8 Absatz 2 
Satz 1 und hat im zweiten Kalenderhalbjahr 2007 
weiterhin Anspruch auf ein Pauschalentgelt aus Pau-
schalgruppe I (170 bis 196 Stunden).

Fallen in den TV-L übergeleitete Fahrerinnen/Fahrer 
(§ 8 Absatz 1) nach dem 1. November 2006 aus dem Gel-
tungsbereich des Pkw-Fahrer-TV-L heraus, so sind spä-
ter gleichwohl die mehr als 6 Überstunden im Sinne des 
§ 8 Absatz 2 – und nicht die mindestens 15 Überstunden 
nach der Protokollerklärung Nr. 2 zu § 1 – maßgeblich, 
um in einem weiteren Kalenderhalbjahr erneut unter die 
Regelungen des Pkw-Fahrer-TV-L zu fallen. Dies gilt 
auch für vorhandene Fahrerinnen/Fahrer, die bisher, 
d. h. auch am 31. Oktober 2006, noch nicht von einem der 
bisherigen Kraftfahrer-Tarifverträge erfasst waren.

Beispiel 2:

Sachverhalt wie im Beispiel 1. Die Fahrerin/Der Fah-
rer leistet von Januar bis Mai 2007 keine Überstunden. 
Im Juni 2007 leistet sie/er in 4 Wochen 20 Überstunden.

Insgesamt leistet sie/er zwar im ersten Kalenderhalb-
jahr mehr als 6 Überstunden, jedoch nicht in den da-
für erforderlichen mehr als 6 Wochen. Sie/Er erfüllt 
daher nicht mehr die Voraussetzungen des § 8 Absatz 
2 Satz 1 und hat im zweiten Kalenderhalbjahr 2007 
keinen weiteren Anspruch auf ein Pauschalentgelt. 
Leistet sie/er in einem der kommenden Kalenderhalb-
jahre erneut zumindest je eine Überstunde in mehr als 
6 Wochen, fällt sie/er erneut unter den Geltungsbe-
reich des Pkw-Fahrer-TV-L. Auf die Tatsache, dass 
sie/er mit den Überstunden des Monats Juni 2007 die 
Voraussetzungen der Protokollerklärung Nr. 2 zu § 1 
(= 15 Überstunden) erfüllen würde, kommt es nicht an, 
weil ausschließlich § 8 einschlägig ist.

Für die Prüfung, ob und gegebenenfalls in welchem Um-
fang Überstunden angefallen sind, ist auf die durch-
schnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit nach 
§ 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a, b oder c TV-L abzustel-
len und auch die Überstundendefinition in § 7 Absatz 7 
und 8 TV-L zu beachten.

2.  Zu § 2 – Arbeitszeit, höchstzulässige Arbeitszeit

2.1  Arbeitszeit (§ 2 Absatz 1 Satz 1)

Die Arbeitszeit umfasst wie bisher neben dem eigent-
lichen Dienst am Steuer sowie Vor- und Abschluss-
arbeiten, Reparaturarbeiten, Wagenpflege, Wartungsar-
beiten und sonstigen Arbeiten insbesondere auch Warte-
zeiten; dadurch wird der Besonderheit der Tätigkeit als 
Fahrerin/Fahrer Rechnung getragen. Auf die Notwen-
digkeit zu einer effektiven und haushaltsmäßig spar-
samen Einsatzplanung der Fahrerinnen/Fahrer zur Ver-
meidung unverhältnismäßig langer Wartezeiten wird 
hingewiesen.

Weil alle in § 2 Absatz 1 Satz 1 aufgeführten Zeiten als 
Arbeitszeiten gelten, werden diese bei der Ermittlung 
der höchstzulässigen Arbeitszeit im Sinne des § 2 und 
der durchschnittlichen Monatsarbeitszeit im Rahmen des 
§ 3 als Arbeitszeit berücksichtigt.

2.2  Höchstzulässige Arbeitszeit (§ 2 Absatz 1 Satz 2)

Die höchstzulässige Arbeitszeit der Fahrerinnen/Fahrer 
richtet sich grundsätzlich nach den Vorschriften des Ar-
beitszeitgesetzes (ArbZG). Nach § 3 Arbeitszeitgesetz 
darf die wöchentliche Arbeitszeit 48 Stunden im Durch-
schnitt des Kalenderhalbjahres nicht überschreiten. Die 
höchstzulässige monatliche Arbeitszeit beträgt nach dem 
Arbeitszeitgesetz somit durchschnittlich 208 Stunden: 
(48 Stunden x 4,348 = 208,7 Stunden; vgl. § 24 Absatz 3 
TV-L).

Neben den tarifvertraglichen Vorgaben sind die Vor-
schriften des Arbeitszeitgesetzes zu beachten; so müssen 
zum Beispiel die Beschäftigten nach Beendigung der täg-
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lichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von 
mindestens elf Stunden haben (§ 5 Absatz 1 Arbeitszeit-
gesetz).

2.3  Opt-out-Regelung (§ 2 Absatz 2)

Eine höchstzulässige Arbeitszeit von 208,7 Stunden (vgl. 
Ziffer 2.2) kann maximal zu einer Einstufung in die Pau-
schalgruppe II führen. Um den Fahrerinnen/Fahrern Ar-
beitszeiten über den gesetzlichen Rahmen hinaus (auch 
weiterhin) zu eröffnen, haben die Tarifvertragsparteien 
von der so genannten „Opt-out Regelung“ des Arbeits-
zeitgesetzes Gebrauch gemacht (§ 7 Absatz 2a in Verbin-
dung mit Absatz 7 [höchstzulässige Arbeitszeit] und Ab-
satz 1 Nr. 3 [Ruhezeiten] ArbZG); zur Opt-out-Regelung 
siehe auch die Ausführungen in den Vorbemerkungen.

Durch die Opt-out-Regelung konnte die maximale täg-
liche Inanspruchnahme im Vergleich zum bisherigen 
Recht deutlich ausgeweitet werden. Die gesetzlich vorge-
schriebene ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 11 
Stunden (§ 5 Absatz 1 Arbeitszeitgesetz) nach Beendi-
gung der täglichen Arbeitszeit beschränkte die tägliche 
Arbeitszeit bisher auf höchstens 13 Stunden täglich im 
Ausnahmefall. Der neue Pkw-Fahrer-TV-L erweitert 
diesen Rahmen um weitere 2 Stunden auf maximal 15 
Stunden täglich. Die höchstzulässige Arbeitszeit von 15 
Stunden und die verkürzte Ruhezeit von mindestens 9 
Stunden stellen absolute Grenzen dar, die nicht über- 
beziehungsweise unterschritten werden dürfen. Auf die 
entsprechenden Bußgeld- und Strafvorschriften wird 
hingewiesen (§§ 22 und 23 Arbeitszeitgesetz).

Die Vereinbarung einer Verlängerung der höchstzuläs-
sigen Arbeitszeit im Sinne des § 2 Absatz 2 und einer 
Verkürzung der Ruhezeit ist freiwillig. Der Arbeitgeber 
darf Beschäftigte nicht benachteiligen, weil diese die 
Einwilligung zur Verlängerung der Arbeitszeit nicht 
 erklärt oder die Einwilligung widerrufen haben (§ 7 
 Absatz 7 Satz 3 Arbeitszeitgesetz). Stimmen die Fah-
rerinnen/Fahrer, die unter den Geltungsbereich des 
Pkw-Fahrer-TV-L fallen, der Opt-out-Regelung nicht 
zu, sind hinsichtlich der höchstzulässigen Arbeitszeit 
und der Ruhezeiten die Vorschriften des Arbeitszeitge-
setzes zu beachten (vgl. Ziffer 2.2).

2.3.1   Überschreiten der höchstzulässigen Arbeitszeit 
(§ 2 Absatz 2 Satz 1 und 2)

In § 2 Absatz 2 Satz 1 wurde auf Grundlage von § 7 Ab-
satz 2a in Verbindung mit Absatz 7 Arbeitszeitgesetz 
 tarifvertraglich vereinbart, dass die höchstzulässige Ar-
beitszeit im Hinblick auf die in ihr enthaltenen Warte-
zeiten auf bis zu 15 Stunden täglich ohne Ausgleich ver-
längert werden kann, wenn die Fahrerin/der Fahrer 
schriftlich einwilligt. Dabei darf die höchstzulässige Ar-
beitszeit 268 Stunden im Kalendermonat ohne Ausgleich 
nicht übersteigen. Für ständige persönliche Fahrerinnen/
Fahrer soll die höchstzulässige Arbeitszeit 288 Stunden 
im Monat nicht überschreiten (§ 5 Absatz 3).

Der Gesetzgeber erlaubt die Verlängerung der Arbeits-
zeit ohne Ausgleich nur unter der Bedingung, dass die 
Gesundheit der Beschäftigten nicht gefährdet wird. Der 
Arbeitgeber ist deshalb aufgefordert, in diesen Fällen 
geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung des Gesund-
heitsschutzes zu treffen. Der Tarifvertrag nennt insbe-
sondere das Recht der Fahrerin/des Fahrers zu einer 
jährlichen, für die/den Beschäftigten kostenfreien ar-
beitsmedizinischen Untersuchung bei einem vom Arbeit-
geber bestimmten Arzt (unbeschadet der Pflichten aus 
anderen Rechtsvorschriften) und/oder die Gewährung 
eines Freizeitausgleichs möglichst durch ganze Tage oder 
durch zusammenhängende arbeitsfreie Tage zur Regene-
rationsförderung (vgl. auch Ziffer 3.4).

2.3.2  Verkürzung der Ruhezeit (§ 2 Absatz 2 Satz 3)

Abweichend von den gesetzlichen Ruhensregelungen 
wird durch § 2 Absatz 2 Satz 3 des Tarifvertrages gemäß 
§ 7 Absatz 1 Nr. 3 in Verbindung mit Absatz 2a Arbeits-
zeitgesetz die Ruhezeit von 11 auf bis zu 9 Stunden ver-
kürzt, wenn die ordnungsgemäße Durchführung des be-
treffenden Fahrdienstes dies erfordert. Dabei ist die 
Kürzung der Ruhezeit grundsätzlich bis zum Ende der 

folgenden Woche auszugleichen (§ 2 Absatz 2 Satz 4). 
Der Ausgleich kann auch an einem arbeitsfreien Sams-
tag, Sonntag oder Feiertag erfolgen, denn diese Tage er-
füllen regelmäßig die Voraussetzungen der Ruhezeit (vgl. 
Baeck/Deutsch, Kommentar zum Arbeitszeitgesetz § 5 
RdNr. 16).

Beispiel:

Eine Fahrerin/Ein Fahrer beendet nach zwölfstün-
diger Arbeitszeit um 23.00 Uhr ihre/seine Arbeit, weil 
die ordnungsgemäße Durchführung des betreffenden 
Fahrdienstes dies erforderte. Die anschließende unun-
terbrochene Ruhenszeit muss mindestens 9 Stunden 
betragen, sodass die Arbeit am folgenden Tag frühes-
tens um 8.00 Uhr begonnen werden darf. Die Kürzung 
der Ruhezeit im Umfang von 2 Stunden ist bis zum 
Ende der folgenden Woche auszugleichen.

2.3.3  Musterformular Opt-out

Um die Möglichkeit des Opt-Out für Fahrerinnen/Fah-
rer, die unter den Geltungsbereich des Pkw-Fahrer-TV-
L fallen, nutzen zu können, bedarf es einer vorherigen 
schriftlichen Einwilligung.

Ein „Musterformular Opt-out“ ist diesen Hinweisen als 
Anlage beigefügt. Die Einwilligung ist von der Fahrerin/
dem Fahrer zu unterzeichnen. Die Fahrerin/Der Fahrer 
kann die Einwilligung mit einer Frist von 6 Monaten je-
derzeit schriftlich widerrufen.

2.4   Überschreiten der nach Opt-out höchstzulässigen 
Monatsarbeitszeit (§ 2 Absatz 3 und 4, § 5 Absatz 3 
Satz 1 bis 3)

Die durch Opt-out vereinbarten höchstzulässigen Mo-
natsarbeitszeiten von maximal 268 Stunden für Fah-
rerinnen/Fahrer in den Pauschalgruppen I bis IV und 
von 288 Stunden für ständige persönliche Fahrerinnen/
Fahrer liegen erheblich über der gesetzlich vorgesehenen 
höchstzulässigen Monatsarbeitszeit und sind daher als 
Obergrenzen zu betrachten. Eine Überschreitung auch 
dieser strikten Obergrenzen muss sich daher auf Aus-
nahmefälle beschränken, für die zwingende dienstliche 
oder betriebliche Gründe vorliegen müssen; es ist ein 
strenger Maßstab anzulegen.

Muss die höchstzulässige monatliche Arbeitszeit aus 
zwingenden dienstlichen oder betrieblichen Gründen 
ausnahmsweise dennoch überschritten werden, sind die 
Stunden, die über die o.g. Grenzen hinausgehen, im 
Laufe des kommenden oder des darauf folgenden Monats 
durch Erteilung entsprechender Freizeit auszugleichen. 
Ferner ist der Zeitzuschlag für Überstunden nach § 8 
Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a TV-L zu zahlen (vgl. Ziffer 
4.5). Den hohen Anforderungen des Gesundheitsschutzes 
Rechnung tragend, ist es tarifvertraglich nicht zugelas-
sen, in diesen Ausnahmefällen anstelle der Erteilung 
entsprechender Freizeit geldlich zu entschädigen.

Bei der Prüfung, ob die höchstzulässige monatliche Ar-
beitszeit erreicht ist, sind evtl. Ausfalltage und Zeiten des 
zwingend vorgeschriebenen Freizeitausgleichs im Sinne 
des § 2 Absatz 3 Satz 1 nach Maßgabe des § 3 Absatz 3 
anzusetzen, höchstens jedoch 10 Stunden (§ 2 Absatz 4 in 
Verbindung mit § 3 Absatz 3). Bei Beurlaubung (§ 28 TV-
L) ohne Entgeltfortzahlung oder Arbeitsbefreiung (§ 29 
TV-L) werden die Stunden angesetzt, die die Fahrerin/der 
Fahrer ohne diese Ausfallgründe innerhalb der regelmä-
ßigen Arbeitszeit (§ 6 Absatz 1 TV-L) geleistet hätte (§ 3 
Absatz 5). Durch das Ansetzen von Stunden für Ausfall-
zeiten etc. vermindert sich daher die Arbeitszeit, die von 
den Fahrerinnen/Fahrern für die restliche Zeit des Kalen-
dermonats höchstens noch geleistet werden darf.

3.  Zu § 3 – Monatsarbeitszeit

3.1   Ermittlung der Monatsarbeitszeit 
(§ 3 Absatz 2 Satz 1)

Bei der Ermittlung der Monatsarbeitszeit sind aus den 
Fahrten- und Beschäftigungsnachweisen die nach Stun-
den und Minuten aufgeschriebenen täglichen Arbeits-
zeiten eines Kalendermonats ohne Auf- und Abrundung 
zusammen zu zählen.
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3.2   Kürzung der täglichen Arbeitszeit durch Pausen 
(§ 3 Absatz 2)

Als tägliche Arbeitszeit gilt die Zeit vom Arbeitsbeginn 
bis zur Beendigung der Arbeit, gekürzt um die dienst-
planmäßigen Pausen. Unabhängig davon sind der Fah-
rerin/dem Fahrer nach einer Arbeitszeit von mehr als 
sechs Stunden mindestens 30 Minuten, nach einer Ar-
beitszeit von mehr als neun Stunden insgesamt 45 Minu-
ten Pause zu gewähren (§ 4 Arbeitszeitgesetz).

Bei ununterbrochener dienstlicher Abwesenheit der Fah-
rerin/des Fahrers von der Dienststelle zwischen 12 und 
14 Uhr oder bei einer Dienstreise (zur Definition der 
Dienstreise siehe Ziffer 3.5) zwischen 6 und 12 Stunden 
findet keine Kürzung statt; bei einer eintägigen Dienst-
reise über 12 Stunden wird einheitlich eine Kürzung von 
30 Minuten vorgenommen. Zwischen den Tarifvertrags-
parteien besteht weiterhin Einvernehmen, dass eine 
kurzfristige Anwesenheit während der Mittagszeit – zum 
Beispiel zur Aufnahme von Personen oder Sachen, wenn 
die Fahrerin/der Fahrer keine Gelegenheit hat, die Mit-
tagspause wahrzunehmen – nicht ausreicht, um eine Un-
terbrechung im Sinne dieser Vorschrift und damit eine 
Kürzung der täglichen Arbeitszeit herbeizuführen.

3.3   Pauschales Ansetzen von Stunden als tägliche 
Arbeitszeit (§ 3 Absatz 3 bis 5)

In § 3 Absatz 3 bis 5 wird abschließend geregelt, in wel-
chen Fällen und in welchem Umfang Fahrerinnen/Fah-
rern Zeiten ohne tatsächliche Arbeitsleistung bezie-
hungsweise anlässlich mehrtägiger Dienstreisen als Ar-
beitszeit – und somit für die Ermittlung der Monatsar-
beitszeit – angerechnet werden können. Die pauschal an-
zusetzenden Stunden orientieren sich in ihrer Höhe an 
der Pauschalgruppe der Fahrerin/des Fahrers im lau-
fenden Kalenderhalbjahr und stellen damit sicher, dass 
diese nur wegen dieser Ausfallzeit(en) im folgenden Ka-
lenderhalbjahr kein niedrigeres Pauschalentgelt erhal-
ten.

Für jeden vollen Arbeitstag

–  eines Erholungs- oder Zusatzurlaubs (§§ 26, 27 TV-L),

–  einer Arbeitsunfähigkeit infolge Erkrankung oder Un-
falls,

–  einer Freistellung von der Arbeit unter Entgeltfortzah-
lung (§ 29 TV-L),

–  einer Qualifizierung in überwiegend dienstlichem oder 
betrieblichem Interesse unter Zahlung des Entgelts 
oder

–  eines ganztägigen Freizeitausgleichs nach § 2 Absatz 3 
Satz 1

sind die unter § 3 Absatz 3 Buchstaben a und b genann-
ten Stunden pauschal anzusetzen.

Das Gleiche gilt für den Ausfall der Arbeit

–  wegen der Tätigkeit als Mitglied einer Personalvertre-
tung oder eines Betriebsrates und

– infolge eines Wochenfeiertages,

wobei in diesen beiden Fällen auch teilweiser Ausfall 
entsprechend anzusetzen ist.

Der pauschale Ansatz von Stunden für Freizeitausgleich 
ist auf die Fälle des Freizeitausgleichs nach § 2 Absatz 3 
Satz 1 (Überschreitung der höchstzulässigen Monatsar-
beitszeit) beschränkt. Bei jedem sonstigen Freizeitaus-
gleich von Überstunden werden Pauschalstunden nicht 
angesetzt (vgl. auch Ziffer 3.4).

Es bestehen keine Bedenken, wenn in den Fällen eines 
teilweisen Ausfalls der Arbeit infolge einer Arbeitsunfä-
higkeit wegen Erkrankung oder Unfalls am ersten Tag 
der Arbeitsunfähigkeit mindestens die Stunden pauschal 
angesetzt werden, die im Rahmen der regelmäßigen Ar-
beitszeit zu leisten gewesen wären.

Bei Beurlaubung (§ 28 TV-L) oder Arbeitsbefreiung (§ 29 
TV-L) jeweils ohne Entgeltfortzahlung werden die Stun-
den angesetzt, die die Fahrerin/der Fahrer ohne diese 
Ausfallgründe innerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit 
(§ 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a, b oder c TV-L) geleis-
tet hätte (§ 3 Absatz 5).

3.4  Freizeitausgleich für Überstunden

Überstunden der Fahrerinnen und Fahrer nach dem 
Pkw-Fahrer-TV-L sind die auf Anordnung des Arbeit-
gebers geleisteten Arbeitsstunden, die über die im Rah-
men der regelmäßigen Arbeitszeit von Vollbeschäftigten 
für die Woche dienstplanmäßig hinausgehen und nicht 
bis zum Ende der folgenden Kalenderwoche ausgegli-
chen werden (vgl. Definition von Überstunden in § 7 
Absatz 7 TV-L). Auch für die Fahrerinnen und Fahrer 
gilt § 8 Absatz 2 TV-L, wonach Überstunden grund-
sätzlich durch entsprechende Freizeit, möglichst bis 
zum Ende des nächsten Kalendermonats, spätestens bis 
zum Ende des dritten Kalendermonats, auszugleichen 
sind. Den Stundenansätzen der Pauschalgruppen und 
deren Bezahlung liegt dabei die Annahme zugrunde, 
dass die dienstplanmäßige Arbeitsbelastung der Fah-
rerinnen und Fahrer einem Freizeitausgleich entgegen-
steht. Erfolgt ein Freizeitausgleich von Überstunden 
innerhalb der höchstzulässigen monatlichen Arbeits-
zeit, sind keine Pauschalstunden als tägliche Arbeits-
zeit im Sinne des § 3 Absatz 3 Buchstabe a und b anzu-
setzen. In diesem Zusammenhang wird nochmals auf 
die erhöhten gesetzlichen  Anforderungen zur Gewähr-
leistung des Gesundheitsschutzes im Falle von Opt-out 
(Ziffer 2.3.1) hingewiesen.

3.5   Ansetzen von Stunden mehrtägiger Dienstreisen 
(§ 3 Absatz 4 Satz 1)

Bei mehrtägigen Dienstreisen sind gemäß § 3 Absatz 4 
Satz 1 für jeden Tag 12 Stunden anzusetzen. Nach der 
Protokollerklärung Nr. 2 hierzu liegt eine mehrtägige 
Dienstreise vor, wenn sie nach Ablauf des Kalendertages 
endet, an dem sie begonnen hat. Der Pauschalansatz von 
12 Stunden gilt auch für den Kalendertag, an dem eine 
mehrtägige Dienstreise beginnt oder endet und an dem 
weitere Arbeit geleistet wird, beziehungsweise eine wei-
tere Dienstreise geendet hat oder beginnt.

Die Protokollerklärung Nr. 1 zu § 3 Absätze 3 und 4 
dient der Verdeutlichung des Regelungszwecks des § 3 
Absatz 3. Der Absatz 3 erfasst also auch die Reise, die 
ein freigestelltes Personalratsmitglied (Fahrerin/Fahrer) 
zur Erfüllung von Personalratsaufgaben unternimmt; § 3 
Absatz 4 ist in diesen Fällen nicht anzuwenden. § 3 Ab-
satz 4 regelt ausschließlich den pauschalierten Stunden-
ansatz bei einer mehrtägigen Dienstreise, die eine Fah-
rerin/ein Fahrer in dieser Eigenschaft auszuführen hat.

Die Begriffe „Dienstreise“ beziehungsweise „mehrtägige 
Dienstreise“ standen schon im bisherigen Kraftfahrer-
recht und stehen auch weiterhin in keinem unmittel-
baren Zusammenhang mit den Dienstreiseregelungen des 
Reisekostenrechts. Die Dienstreise entfaltet im Kraft-
fahrerrecht besondere Relevanz in § 3 Absatz 4 Pkw-
Fahrer-TV-L, deshalb ist mit der Auslegung dieses Be-
griffes an dieser Vorschrift anzuknüpfen. Demnach ist 
eine Dienstreise Voraussetzung für die Pauschalierung 
von anzusetzenden Stunden für die Festsetzung der Ar-
beitszeit bei Fahrten, die sich über einen längeren Zeit-
raum erstrecken; es sollen die damit einhergehenden 
 höheren und zusätzlichen Belastungen entsprechend 
 Berücksichtigung finden.

Vor diesem Hintergrund kann für die Definition der 
Dienstreise nach dem Pkw-Fahrer-TV-L die reisekosten-
rechtliche Definition der Dienstreise nicht herangezogen 
werden. Dem Sinn und Zweck des Pkw-Fahrer-TV-L 
entsprechend können Dienstreisen im Sinne von § 3 
Pkw-Fahrer-TV-L nur dann vorliegen, wenn durch 
Fahrten zur Erledigung der Dienstgeschäfte die Grenzen 
der politischen Gemeinde, in der sich die Dienststätte 
befindet, überschritten werden.

Weiterhin können nach Sinn und Zweck der Regelung 
mehrtägige Dienstreisen im Pkw-Fahrer-TV-L nicht be-
reits bei Fahrten vorliegen, die lediglich wenige Stunden 
umfassen, zum Beispiel Beginn einer Dienstreise von 
Köln nach Bonn um 23.30 Uhr, Rückkehr um 2.00 Uhr 
des darauf folgenden Tages, wenn an diesen Tagen keine 
weiteren Fahrten durchgeführt werden. Allein die Tatsa-
che, dass für die Tage einer mehrtägigen Dienstreise für 
die Arbeitszeit und für die Berechnung der Zeitzuschläge 
pauschal jeweils ein halber Tag (12 Stunden) anzusetzen 
ist, schließt aus, dass alleine für eine Fahrt mit Beginn 
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wenige Stunden vor Mitternacht und einem Ende wenige 
Stunden nach Mitternacht ein ganzer Tag (2 x 12 Stun-
den) angesetzt werden soll.

Als zeitlicher Maßstab für das Vorliegen einer mehrtä-
gigen Dienstreise sollte an den Anspruch auf Zahlung 
eines Tagegeldes nach § 7 Absatz 1 Landesreisekostenge-
setz in Verbindung mit § 4 Absatz 5 Satz 1 Nr. 5 Satz 2 
Einkommensteuergesetz (EStG) angeknüpft werden. 
Eine mehrtägige Dienstreise läge dann also erst vor, 
wenn an zwei Tagen der Dienstreise die Erledigung der 
Dienstgeschäfte jeweils mindestens acht Stunden um-
fasst. Beispiel: Beginn einer zweitägigen Dienstreise von 
spätestens um 16.00 Uhr, Rückkehr frühestens um 8.00 
Uhr des darauf folgenden Tages. Bei kürzeren Zeiten der 
Abwesenheit, welche die Mindestzeiten von acht Stun-
den pro Tag der Dienstreise unterschreiten, erfolgt eine 
Spitzabrechnung.

Wird in Fällen einer Abwesenheit von unter acht Stun-
den an demselben Kalendertag jedoch noch weitere Ar-
beit geleistet, steht – unabhängig von dem Umfang der 
weiteren Arbeit – die Pauschale von 12 Stunden zu (Satz 
2 der Protokollerklärung Nr. 2 zu § 3 Absätze 3 und 4).

3.6   Zahlung von Zeitzuschlägen bei mehrtägigen 
Dienstreisen (§ 3 Absatz 4 Sätze 2 und 3)

Auf die Definition einer mehrtägigen Dienstreise in Zif-
fer 3.5 wird verwiesen. Eine mehrtägige Dienstreise liegt 
danach erst dann vor, wenn an zwei Tagen der Dienst-
reise die Erledigung der Dienstgeschäfte jeweils mindes-
tens acht Stunden umfasst.

Nach § 4 Absatz 4 werden neben dem Pauschalentgelt 
für die Inanspruchnahme an Sonntagen, gesetzlichen 
Wochenfeiertagen, Vorfesttagen, in der Nacht und an 
Samstagen Zeitzuschläge nach Maßgabe des § 8 Absatz 1 
TV-L gezahlt. Für die Berechnung der Zeitzuschläge 
 anlässlich mehrtägiger Dienstreisen bestehen folgende 
Pauschalierungsfälle des § 3 Absatz 4 Satz 3:

Beginnt die mehrtägige Dienstreise nach 12.00 Uhr, ist 
für diesen Tag die Zeit von 12.00 bis 24.00 Uhr anzu-
setzen.

Beispiel 1:

Eine Fahrerin/Ein Fahrer tritt an einem Sonntag um 
15.00 Uhr eine mehrtägige Dienstreise an.

Für die Zahlung der Zeitzuschläge ist die Zeit von 
12.00 bis 24.00 Uhr anzusetzen. Sie/Er hat damit An-
spruch auf zwölf Stunden Zeitzuschläge für Sonntags-
arbeit und drei Stunden Zeitzuschläge für Nachtarbeit 
(von 21.00 bis 24.00 Uhr).

Endet die mehrtägige Dienstreise vor 12.00 Uhr, ist für 
diesen Tag die Zeit von 0.00 bis 12.00 Uhr anzusetzen.

Beispiel 2:

Eine Fahrerin/Ein Fahrer beendet an einem Sonntag 
um 11.00 Uhr eine mehrtägige Dienstreise.

Für die Zeitzuschläge ist die Zeit von 0.00 bis 12.00 
Uhr anzusetzen. Sie/Er hat Anspruch auf zwölf Stun-
den Zeitzuschläge für Sonntagsarbeit und sechs Stun-
den Zeitzuschläge für Nachtarbeit (von 0.00 bis 6.00 
Uhr). 

Für alle übrigen Tage ist die Zeit von 8.00 bis 20.00 Uhr 
anzusetzen.

Beispiel 3:

Die mehrtägige Dienstreise beginnt an einem Werktag 
um 12.00 Uhr (beziehungsweise früher); die Fahrerin/
der Fahrer wird von 12.00 bis 22.00 Uhr tatsächlich in 
Anspruch genommen.

Anzusetzen ist die Zeit von 8.00 bis 20.00 Uhr („für 
alle übrigen Tage“); Zeitzuschläge (für Nachtarbeit) 
fallen damit nicht an.

Beispiel 4:

Die mehrtägige Dienstreise endet an einem Sonntag, 
der zugleich gesetzlicher Wochenfeiertag ist, um 12.00 

Uhr (beziehungsweise später); die Fahrerin/der Fahrer 
wird von 5.00 bis 12.00 Uhr tatsächlich in Anspruch 
genommen.

Anzusetzen ist die Zeit von 8.00 bis 20.00 Uhr („für 
alle übrigen Tage“). Es sind danach Zeitzuschläge für 
zwölf Stunden Arbeit an gesetzlichen Wochenfeierta-
gen zu berücksichtigen; Zeitzuschläge für Arbeit an 
Sonntagen stehen wegen der Konkurrenzregelung des 
§ 8 Absatz 1 Satz 3 TV-L nicht zu.

Für die Dienstreisetage zwischen den Tagen des Beginns 
und der Beendigung mehrtägiger Dienstreisen ist immer 
die Zeit von 8.00 bis 20.00 Uhr anzusetzen. Soweit zu-
treffend werden Zeitzuschläge für zwölf Stunden Arbeit 
an Sonntagen oder an gesetzlichen Wochenfeiertagen, 
für zwölf Stunden Arbeit an Vorfesttagen oder für sie-
ben Stunden Arbeit an Samstagen berücksichtigt. Für 
diese Dienstreisetage bleibt der Zeitzuschlag für eventu-
ell tatsächlich geleistete Nachtarbeit generell unberück-
sichtigt.

Beispiel 5:

Eine Fahrerin/Ein Fahrer beendet an einem Montag 
eine mehrtägige Dienstreise, die am Samstag begann.

Für die Zeitzuschläge am Sonntag ist grundsätzlich 
die Zeit von 8.00 bis 20.00 Uhr anzusetzen. Sie/Er hat 
Anspruch auf zwölf Stunden Zeitzuschläge für Sonn-
tagsarbeit, aber keinen Anspruch auf Zeitzuschläge 
für Nachtarbeit im Falle, dass noch Nachtarbeit ange-
fallen wäre.

4.  Zu § 4 – Pauschalentgelt

4.1  Höhe des Pauschalentgelts (§ 4 Absatz 1 bis 3)

Für die Fahrerinnen/Fahrer wird ein Pauschalentgelt 
festgesetzt, mit dem das Tabellenentgelt (§ 15 Absatz 1 
TV-L) sowie das Entgelt für Überstunden und Zeitzu-
schläge für Überstunden (§ 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe 
a TV-L) abgegolten sind. Die Höhe des Pauschalentgelts 
bemisst sich nach der durchschnittlichen Monatsarbeits-
zeit (vgl. dazu Ziffern 3.1 bis 3.3) im vorangegangenen 
Kalenderhalbjahr in der jeweiligen Pauschalgruppe (vgl. 
Ziffer 5.1) der Entgeltgruppe.

Fahrerinnen/Fahrer nach dem Pkw-Fahrer-TV-L sind 
grundsätzlich in der Entgeltgruppe 4 eingruppiert. Für 
die Eingruppierung von Beschäftigten im Geltungsbe-
reich des TV-L gelten die Regelungen des § 17 TVÜ-Län-
der, wonach bis zum Inkrafttreten einer neuen Entgelt-
ordnung die zentralen Eingruppierungs- und Einrei-
hungsvorschriften sowie die Kataloge der Tätigkeits-
merkmale vorläufig fortgelten. Tätigkeiten von Fah-
rerinnen/Fahrern sind solche von Beschäftigten, deren 
Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversiche-
rung der Arbeiter unterlegen hätten (vgl. § 38 Absatz 5 
Satz 2 TV-L). Für die Eingruppierung der Fahrerinnen/
Fahrer ist daher bis auf weiteres der Tarifvertrag über 
das Lohngruppenverzeichnis der Länder zum MTArb 
(TV Lohngruppen TdL) zugrunde zu legen.

Die durchschnittliche Monatsarbeitszeit berechnet sich 
aus der Summe der Monatsarbeitszeiten des vorangegan-
genen Kalenderhalbjahres dividiert durch die Anzahl der 
Monate des Kalenderhalbjahres (also Division durch 
sechs Monate). Das Pauschalentgelt wird auf dieser Ba-
sis für das darauf folgende – also für das laufende – Ka-
lenderhalbjahr festgesetzt und verändert sich im Laufe 
dieses Kalenderhalbjahres nicht mehr.

Die Beträge des Pauschalentgelts ergeben sich – soweit 
Nordrhein-Westfalen betroffen ist – aus den Anlagen 1 a 
und 1 b zum Pkw-Fahrer-TV-L. Die Beträge der in den 
TV-L als Fahrerinnen/Fahrer übergeleiteten Beschäf-
tigten (§ 8 Absatz 1 Pkw-Fahrer-TV-L) sind jeweils in 
einer besonderen Spalte ausgewiesen.

Teilzeitbeschäftigte Fahrerinnen/Fahrer im Sinne des 
§ 24 Absatz 2 TV-L fallen nicht unter den Geltungsbe-
reich des Pkw-Fahrer-TV-L, da sie keine Überstunden 
leisten. Dies gilt nicht für Fahrerinnen/Fahrer in einem 
Altersteilzeitarbeitsverhältnis nach dem Tarifvertrag zur 
Regelung der Altersteilzeit (TV ATZ). Wegen der Beson-
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derheit ihrer Tätigkeit kann mit diesen Beschäftigten 
nur ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis im Blockmodell 
vereinbart werden (vgl. § 3 Absatz 2 Buchstabe a TV 
ATZ und die Protokollerklärung dazu); solche Fah-
rerinnen/Fahrer erhalten bei Erfüllung der übrigen Vor-
aussetzungen Pauschalentgelt. 

4.2  Stufen der Pauschalentgelttabelle

Das Pauschalentgelt in den Pauschalgruppen gliedert 
sich nur für übergeleitete Beschäftigte noch in vier Stu-
fen, im Übrigen aber in jeweils drei Stufen. Insoweit 
weicht die Tabelle des Pauschalentgelts für Fah-
rerinnen/Fahrer nach dem Pkw-Fahrer-TV-L von den 
sechs Stufen der Entgelttabelle zum TV-L in den Ent-
geltgruppen 2 bis 8 ab, dabei korrespondieren für neu-
eingestellte Fahrerinnen/Fahrer die Stufenlaufzeiten 
der Pauschalentgelttabelle mit denen der Entgelttabelle 
wie folgt:

Tabellenentgelt TV-L Pauschalentgelttabelle

Stufen Stufenlaufzeit Stufen Stufenlaufzeit

1 1 Jahr

10
Jahre 1. – 10. Jahr 10 Jahre

2 2 Jahre

3 3 Jahre

4 4 Jahre

5 5 Jahre 11. – 15. Jahr 5 Jahre

6 ab 16. Jahr

Die Jahre in der Pauschalentgelttabelle beziehen sich auf 
die Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb 
derselben Entgeltgruppe beim selben Arbeitgeber (Stu-
fenlaufzeit); vgl. die Definition der Stufenlaufzeit in § 16 
Absatz 3 TV-L. Dabei knüpft die Zuordnung zu einer der 
drei beziehungsweise vier Stufen der Pauschalentgeltta-
belle nicht an den Einsatz als Fahrerin/Fahrer mit einem 
Pauschalentgelt an.

Beispiel:

Einer/Einem Beschäftigten der Entgeltgruppe 4, die/
der bisher nicht als Fahrerin/Fahrer tätig war und 
Entgelt aus der Stufe 5 (ununterbrochene Tätigkeit 
beim Land von 11 Jahren) bezieht, werden erstmalig 
gleichwertige Tätigkeiten einer Fahrerin/eines Fah-
rers der Entgeltgruppe 4 übertragen.

Bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen (§ 1 
Pkw-Fahrer-TV-L) ist sie/er der zweiten Stufe (11. bis 
15. Jahr) der Pauschalentgelttabelle der maßgebenden 
Pauschalgruppe zuzuordnen.

4.2.1   Erreichen der nächst höheren Stufe nach Stufen-
laufzeit

Fahrerinnen/Fahrer können in Abhängigkeit von ihrer 
Leistung (§ 17 Absatz 2 TV-L) die nächst höhere Stufe 
der Pauschalentgelttabelle nach folgenden Stufenlauf-
zeiten erreichen:

Stufe Stufenlaufzeit

11. – 15. Jahr nach 10 Jahren in der ersten Stufe

ab     16. Jahr nach  5 Jahren in der zweiten Stufe

Für die übergeleiteten Fahrerinnen/Fahrer gilt hiervon 
abweichend folgende Tabelle:

Stufe Stufenlaufzeit

5. –  8. Jahr nach 4 Jahren in der ersten Stufe

9. – 12. Jahr nach 4 Jahren in der zweiten Stufe

ab  13. Jahr nach 4 Jahren in der dritten Stufe

4.2.2   Erreichen der nächst höheren Stufe bei bereits 
vorhandenen Zeiten einer Stufenlaufzeit

Bei in den TV-L übergeleiteten Beschäftigten (§ 1 Ab-
satz 1 TVÜ-Länder), die zum Stichtag (31. Oktober 2006) 
keine Tätigkeit als Fahrerin/ Fahrer ausgeübt haben, 
und denen nach dem 31. Oktober 2006 erstmalig Tätig-
keiten als Fahrerin/Fahrer übertragen werden, sind die 
bereits erworbenen Stufenlaufzeiten für das Erreichen 
der nächst höheren Stufe der Pauschalentgelttabelle an-
zurechnen (zur Abgrenzung der vorhandenen Beschäf-
tigten im Sinne des § 8 Absatz 1 Pkw-Fahrer-TV-L und 
des § 1 TVÜ-Länder vgl. Ziffer 4.3.1). Geht jedoch die 
Übertragung der Tätigkeit als Fahrerin/Fahrer mit der 
Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit einher, be-
ginnt die Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe 
mit dem Tag der Höhergruppierung von neuem (§ 17 Ab-
satz 4 Satz 3 TV-L).

Beispiel:

Einer/Einem in den TV-L übergeleiteten Beschäf-
tigten der Entgeltgruppe 4 in einer individuellen Zwi-
schenstufe zwischen den Stufen 5 und 6, die/der bis-
her noch nicht als Fahrerin/Fahrer tätig war, werden 
zu einem Zeitpunkt nach dem 1. November 2006 erst-
malig Tätigkeiten einer Fahrerin/eines Fahrers nach 
der Entgeltgruppe 4 übertragen. Zum Zeitpunkt der 
Übertragung hat sie/er eine ununterbrochene Tätig-
keit beim Land von 11 Jahren zurückgelegt.

Sie/Er ist der zweiten Stufe „11. bis 15. Jahr“ der 
Pauschalentgelttabelle der maßgebenden Pauschal-
gruppe in der Entgeltgruppe 4 zuzuordnen. Entspre-
chende Leistung und ununterbrochene Tätigkeit als 
Fahrerin/Fahrer vorausgesetzt, erreicht sie/er nach 
vier Jahren die Endstufe „ab 16. Jahr“.

Gleiches gilt für Beschäftigte, die nach dem 31. Oktober 
2006 im Geltungsbereich des TV-L mit einer anderen Tä-
tigkeit als der einer Fahrerin/eines Fahrers eingestellt 
worden sind, und denen zu einem späteren Zeitpunkt 
Tätigkeiten als Fahrerin/Fahrer übertragen werden.

4.3   Pauschalentgelt bei vorhandenen Fahrerinnen/
Fahrern (§ 8 Absatz 1 und 3)

Das Pauschalentgelt der in den TV-L als Fahrerinnen/
Fahrer übergeleiteten Beschäftigten (§ 8 Absatz 1) ist in 
einer besonderen Spalte der Entgelttabellen zum Pkw-
Fahrer-TV-L ausgewiesen (§ 8 Absatz 3).

Die Tarifvertragsparteien haben sich darauf verständigt, 
wie in der Entgelttabelle zum TV-L auch in den Pau-
schalentgelttabellen zum Pkw-Fahrer-TV-L die Beträge 
auf runde Euro-Beträge zu glätten. Mit dieser Glättung 
wird keine Zuordnung zu einer individuellen Zwischen-
stufe im Sinne des § 7 Absatz 3 TVÜ-Länder ausgelöst 
(zur Überleitung der vorhandenen Fahrerinnen/Fahrer 
siehe Ziffern 9.1 und 9.2).

4.3.1   Abgrenzung von vorhandenen Fahrerinnen/Fahr-
ern zu vorhandenen Beschäftigten im Sinne des § 1 
Absatz 1 TVÜ-Länder

Vorhandene Fahrerinnen/Fahrer im Sinne des § 8 Ab-
satz 1 in Verbindung mit der Protokollerklärung dazu 
sind alle über den 31. Oktober 2006 hinaus bei dem-
selben Arbeitgeber beschäftigten Fahrerinnen/Fahrer, 
unabhängig davon, ob sie in den Geltungsbereich der 
bisherigen Kraftfahrer-Tarifverträge gefallen sind.

Nicht von § 8 erfasst sind daher alle diejenigen nach § 1 
Absatz 1 TVÜ-Länder in den TV-L übergeleiteten Be-
schäftigten, die zum Stichtag (31. Oktober 2006) keine 
Tätigkeit als Fahrerin/Fahrer ausgeübt hatten. Diese 
vorhandenen Beschäftigten im Sinne des § 1 Absatz 1 
TVÜ-Länder, denen nach dem 31. Oktober 2006 Tätig-
keiten als Fahrerin/Fahrer übertragen wurden bezie-
hungsweise werden, sind im Pkw-Fahrer-TV-L wie Neu-
einstellungen zu behandeln; ihr Pauschalentgelt bemisst 
sich nach der Spalte „Neueingestellte Beschäftigte“ der 
Entgelttabellen zum Pkw-Fahrer-TV-L; Zuordnung zu 
den Stufen der Pauschalentgelttabelle siehe vorstehende 
Ziffern 4.2.1 und 4.2.2).
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4.3.2   Stufenlaufzeit vorhandener Fahrerinnen/Fahrer 
im Sinne des § 8

Die Stufenlaufzeiten in den Pauschalentgelttabellen der 
in den TV-L als Fahrerin/Fahrer übergeleiteten Beschäf-
tigten orientieren sich an den bisherigen Tarifverträgen 
für die Kraftfahrerinnen/Kraftfahrer und richten sich 
nach der Beschäftigungszeit (§ 34 Absatz 3 TV-L und 
§ 14 TVÜ-Länder).

Beispiel:

Eine vorhandene Fahrerin/Ein vorhandener Fahrer 
im Sinne des § 8 Pkw-Fahrer-TV-L erhält nach Über-
leitung in den TV-L Pauschalentgelt der Entgelt-
gruppe 4 Stufe „9. – 12 Jahr“ der Pauschalentgeltta-
belle; am 1. November 2006 hat sie/er eine Beschäfti-
gungszeit von 10 Jahren zurückgelegt.

Entsprechende Leistung und ununterbrochene Tätig-
keit als Fahrerin/Fahrer vorausgesetzt, erreicht sie/er 
nach zwei Jahren, also am 1. November 2008, die 
nächst höhere Stufe „ab 13. Jahr“.

4.3.3   Übertragung anderer Tätigkeiten als Fahrertätig-
keiten

Das bisherige Tarifrecht für die Kraftfahrerinnen/Kraft-
fahrer war eingebettet in die Systematik und die Rege-
lungen des Tarifrechts für Arbeiterinnen und Arbeiter 
nach dem MTArb. So hatten die Lohnstufen der Pau-
schallöhne ihren Ursprung in den Lohnstufen des Mo-
natstabellenlohnes des MTArb. Daher war auch jederzeit 
feststellbar, welchen Monatstabellenlohn die unter die 
Kraftfahrer-Tarifverträge fallenden Fahrerinnen/Fahrer 
als Arbeiterinnen/Arbeiter nach dem MTArb erhalten 
hätten. Die Übertragung von anderen – gleichwertigen, 
höher oder niedriger bewerteten – Tätigkeiten konnte 
deshalb im bisherigen Recht problemfrei erfolgen.

Im neuen Pkw-Fahrer-TV-L weisen dagegen nur die 
Stufen in den Pauschalentgelttabellen der ab dem 1. No-
vember 2006 neu eingestellten Fahrerinnen/Fahrer eine 
Parallele zu den Stufen der Entgelttabelle zum TV-L auf; 
die Stufen der Pauschalentgelttabellen der übergeleite-
ten Fahrerinnen/Fahrer bilden jedoch das bisherige 
Recht ab und weisen deshalb diese Parallelität nicht auf. 
Ebenso ist in diesen Fällen nicht eindeutig feststellbar, 
welches Tabellenentgelt des TV-L einem Pauschalentgelt 
nach dem Pkw-Fahrer-TV-L entspricht. Aus diesen 
Gründen ist für diesen Personenkreis die Übertragung 
von anderen Tätigkeiten als Fahrertätigkeiten genau zu 
prüfen. Es gilt dabei zu unterscheiden zwischen Umset-
zungen innerhalb derselben Entgeltgruppe sowie Höher- 
und Herabgruppierungen.

Umsetzungen innerhalb derselben Entgeltgruppe kom-
men nur innerhalb der Entgeltgruppe 4 in Frage. Für die 
Stufenzuordnung in die Entgelttabelle zum TV-L ist die 
bisherige Beschäftigungszeit (§ 34 Absatz 3 TV-L, § 14 
TVÜ-Länder) zugrunde zu legen. Verbleibt nach der Stu-
fenzuordnung ein Rest, so ist dieser auf die Stufenlauf-
zeit für das Erreichen der nächst höheren Stufe anzu-
rechnen.

Beispiel:

Einer übergeleiteten Fahrerin/Einem übergeleiteten 
Fahrer mit einem Pauschalentgelt der Entgeltgruppe 
4 in der Stufe „9. – 12. Jahr“ und einer Beschäftigungs-
zeit (§ 34 Absatz 3 TV-L) von 9 Jahren und 6 Monaten 
werden andere Tätigkeiten der Entgeltgruppe 4 über-
tragen, also nicht mehr Tätigkeiten als Fahrerin/
Fahrer.

Nach der Umsetzung ist die/der Beschäftigte entspre-
chend ihrer/seiner Beschäftigungszeit der Entgelt-
gruppe 4 Stufe 4 der Entgelttabelle zum TV-L zuge-
ordnet. Nach sechsmonatiger ununterbrochener Tätig-
keit und bei entsprechender Leistung erreicht sie/er 
nach Ablauf der 6 Monate die Stufe 5 in der Entgelt-
gruppe 4.

Fallen übergeleitete Fahrerinnen/Fahrer aus dem Gel-
tungsbereich des Pkw-Fahrer-TV-L heraus, weil sie die 
erforderliche durchschnittliche Monatsarbeitzeit in 
einem Kalenderhalbjahr nicht mehr leisten, sind sie als 

nicht pauschalierte Fahrerinnen/Fahrer ebenfalls unter 
den o. g. Voraussetzungen der Entgelttabelle zum TV-L 
zuzuordnen.

Die Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe bei Tä-
tigkeiten, die nicht mehr eine solche als Fahrerin/Fahrer 
ist, richtet sich nach § 17 Absatz 4 Sätze 1 bis 3 TV-L. In 
einem ersten Schritt ist – wie bei einer Umsetzung vorste-
hend beschrieben – für die Stufenzuordnung in die Entgelt-
tabelle zum TV-L die bisherige Beschäftigungszeit (§ 34 
Absatz 3 TV-L, § 14 TVÜ-Länder) zugrunde zu legen. Im 
zweiten Schritt wird die/der Beschäftigte dann betragsmä-
ßig einer Stufe der höheren Entgeltgruppe zugeordnet; ge-
gebenenfalls steht ein Garantiebetrag nach § 17 Absatz 4 
Satz 2 TV-L zu. Die Stufenlaufzeit in der höheren Entgelt-
gruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung.

Die Eingruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe mit 
anderen Tätigkeiten als Fahrertätigkeiten richtet sich 
nach § 17 Absatz 4 Sätze 4 und 5 TV-L. Nach der Stu-
fenzuordnung in die Entgelttabelle zum TV-L anhand 
der bisherigen Beschäftigungszeit (siehe oben) ist die/der 
Beschäftigte der gleichen Stufe in der niedrigeren Ent-
geltgruppe zuzuordnen.

Bei der Übertragung einer anderen Tätigkeit sind gege-
benenfalls die Besitzstandsregelungen des § 7 zur Siche-
rung des Pauschalentgelts zu beachten (vgl. Ziffer 7).

4.4   Pauschalentgelt im Falle einer Neueinstellung, 
Übertragung einer Fahrertätigkeit oder Versetzung

Nach § 1 können neu eingestellte Fahrerinnen/Fahrer 
 eigentlich noch nicht unter den Geltungsbereich dieses 
Tarifvertrages fallen, weil sie im vorangegangenen Kalen-
derhalbjahr keine Überstunden als Fahrerin/Fahrer nach 
dem Pkw-Fahrer-TV-L erbracht haben. Gleiches gilt für 
Beschäftigte, denen erstmals Tätigkeiten als Fahrerin/
Fahrer neu übertragen werden.

In § 4 Absatz 2 Satz 2 ist jedoch bestimmt, dass sich bei 
Fahrerinnen/Fahrern, die im vorangegangenen Kalen-
derhalbjahr nicht als Fahrerinnen/Fahrer im Sinne 
dieses Tarifvertrages beschäftigt waren, die Höhe des 
Pauschalentgelts bis zum Schluss des laufenden Kalen-
derhalbjahres nach der Arbeitszeit im jeweiligen Kalen-
dermonat bemisst. Eine entsprechende Regelung enthiel-
ten auch die Vorgängertarifverträge in § 4 Absatz 1. Es 
muss aber von vornherein feststehen, dass sie die Vor-
aussetzungen für die Zuordnung zu einer Pauschal-
gruppe erfüllen werden. Dies dürfte der Fall sein, wenn 
zu erwarten ist, dass regelmäßig mindestens 15 Über-
stunden monatlich geleistet werden.

In diesen Fällen ist bis zum Ablauf des laufenden Kalen-
derhalbjahres in jedem Kalendermonat – gegebenenfalls 
auch für Teile des ersten Kalendermonats bei Beginn des 
Arbeitsverhältnisses im Laufe eines Kalendermonats – 
die Pauschalgruppe zuzuordnen, die der voraussicht-
lichen beziehungsweise tatsächlichen monatlichen Ar-
beitszeit entspricht. Mit Beginn des darauf folgenden 
Kalenderhalbjahres ist die Fahrerin/der Fahrer dann ge-
mäß § 4 Absatz 2 Satz 1 auf Grundlage des Durch-
schnitts des zurückliegenden (teilweisen) Kalenderhalb-
jahres und für die Dauer des folgenden Kalenderhalb-
jahres einer Pauschalgruppe zuzuordnen.

Beispiel:

Am 1. März 2007 wird eine Fahrerin/ein Fahrer neu 
eingestellt. Ihr/Sein Dienstplan sieht eine durch-
schnittliche monatliche Arbeitszeit von 250 Stunden 
vor. Tatsächlich fährt sie/er von März bis Juni 2007 
monatlich durchschnittlich 255 Stunden.

Bereits für die Monate März bis Juni 2007 ist sie/er 
der Pauschalgruppe IV (244 bis 268 Stunden) zuzu-
ordnen. Mit Beginn des zweiten Kalenderhalbjahres 
2007 erfüllt sie/er die Voraussetzungen für die regu-
läre Zuordnung zur Pauschalgruppe IV.

Bei Fahrerinnen/Fahrern, die zu einer anderen Dienst-
stelle versetzt werden, richtet sich die Höhe des Pau-
schalentgelts bis zum Schluss des laufenden Kalender-
halbjahres nach der Monatsarbeitszeit (§ 3) im jeweiligen 
Kalendermonat bei der neuen Dienststelle (§ 4 Absatz 2 
Satz 3).
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4.5   Zeitzuschläge neben dem Pauschalentgelt 
(§ 4 Absatz 4)

Neben dem Pauschalentgelt werden für die Inanspruch-
nahme an Sonntagen, gesetzlichen Wochenfeiertagen, 
Vorfesttagen, in der Nacht und an Samstagen Zeitzu-
schläge nach Maßgabe des § 8 Absatz 1 TV-L gezahlt.

Die Berechnung der Zeitzuschläge der Fahrerinnen/Fah-
rer – auch der übergeleiteten – regelt sich nach § 8 Ab-
satz 1 Satz 2 TV-L. Die Zeitzuschläge werden je Stunde 
nach den in dieser Vorschrift genannten Vomhundertsät-
zen der Stufe 3 der Entgeltgruppe 4 der Entgelttabelle 
zum TV-L gezahlt.

Wenngleich § 4 Absatz 4 lediglich die Zahlung von Zeit-
zuschlägen neben dem Pauschalentgelt regelt, ist da-
durch nicht grundsätzlich jeder weitere Ausgleich für 
Sonderformen der Arbeit nach § 8 TV-L ausgeschlossen. 
Im Einzelnen siehe folgende Ziffern 4.6 bis 4.8.

Auf die Besonderheiten der Zahlung von Zeitzuschlägen 
bei mehrtägigen Dienstreisen ist bereits bei Ziffer 3.6 
eingegangen worden.

4.6  Entgelt für Rufbereitschaft

Für Rufbereitschaft (nicht für die tatsächliche Arbeitsleis-
tung innerhalb der Rufbereitschaft) wird unter den Vor-
aussetzungen des § 7 Absatz 4 TV-L und nach Maßgabe 
des § 8 Absatz 5 TV-L das Zweifache beziehungsweise das 
Vierfache des individuellen tariflichen Stundenentgelts 
der Entgelttabelle gezahlt. Es wird gebeten, dazu folgende 
 Stufen der Entgelttabelle zugrunde zu legen:

Ab dem 1.11.2006
neu Eingestellte/neu 

übertragen

Vorhandene Beschäftigte
(§ 8 Absatz 1)

Stufe 
Tabelle 

Pauschal-
entgelt

Stufe 
Tabelle 
Entgelt 
TV-L

Stufe 
Tabelle 

Pauschal-
entgelt

Stufe 
Tabelle 
Entgelt 
TV-L

1. – 10. Jahr Stufe 4 1. – 4. Jahr Stufe 3

11. – 15. Jahr Stufe 5 5. – 8. Jahr Stufe 4

ab 16. Jahr Stufe 6 9. – 12. Jahr Stufe 5

ab 13. Jahr Stufe 6

Anders als im TV-L steht für die tatsächliche Arbeits-
leistung innerhalb der Rufbereitschaft kein Entgelt für 
Überstunden zu; ebenso stehen keine Zeitzuschläge für 
Überstunden zu. Tatsächliche Inanspruchnahmen aus 
der Rufbereitschaft sind wie die sonstigen Überstunden 
der Fahrerinnen/Fahrer bereits durch ihr Pauschalent-
gelt abgegolten; die tatsächliche Arbeitsleistung inner-
halb der Rufbereitschaft gilt jedoch als geleistete Ar-
beitszeit im Sinne des § 3 Absatz 1 und dient damit der 
Bemessung des Pauschalentgelts für das folgende Kalen-
derhalbjahr im Sinne des § 4 Absatz 2.

4.7  Entgelt für Überstunden

Für Fahrerinnen/Fahrer im Geltungsbereich des Pkw-
Fahrer-TV-L kann neben ihrem Pauschalentgelt kein 
Anspruch auf weiteres Entgelt für Überstunden und 
Zeitzuschläge für Überstunden entstehen. Werden im 
laufenden Kalenderhalbjahr mehr Überstunden geleis-
tet, als sie im Rahmen der zugeordneten Pauschalgruppe 
abgegolten werden, hat dies gegebenenfalls die Zuord-
nung zu einer höheren Pauschalgruppe und somit die 
Zahlung eines höheren Pauschalentgelts im darauf fol-
genden Kalenderhalbjahr zur Folge (vgl. Ziffer 5.2). Die 
ausnahmsweise über die Höchstgrenze des § 2 Absatz 2 
beziehungsweise – bei ständigen persönlichen Fah-
rerinnen/Fahrern – des § 5 Absatz 3 hinaus geleisteten 
Überstunden sind zwingend durch Freizeit auszuglei-
chen, sodass auch in diesen Fällen kein Überstundenent-
gelt zusteht, sondern lediglich der Zeitzuschlag nach § 8 
Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a TV-L (siehe § 2 Absatz 3 
Satz 1 Pkw-Fahrer-TV-L).

In den in § 21 Satz 1 TV-L (Entgeltfortzahlung) genann-
ten Fällen wird das Pauschalentgelt der Fahrerinnen/
Fahrer weitergezahlt.

4.8   Sonstiger Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 
nach § 8 TV-L

Der Pkw-Fahrer-TV-L steht der Arbeit nach einem 
Schichtplan (Schichtarbeit) im Sinne des § 7 Absatz 2 
TV-L und der Zahlung einer Schichtzulage gemäß § 8 
Absatz 8 Satz 1 TV-L grundsätzlich nicht entgegen. Über 
die Zweckmäßigkeit, die regelmäßige Arbeitszeit von 
Fahrerinnen und Fahrern nach einem Schichtplan fest-
zulegen, muss vor Ort entschieden werden.

5.  Zu § 5 – Pauschalgruppen

5.1  Zuordnung zu den Pauschalgruppen (§ 5 Absatz 1)

Fahrerinnen/Fahrer im Geltungsbereich des Pkw-Fah-
rer-TV-L sind in Abhängigkeit von der Höhe der Mo-
natsarbeitszeit (§ 3) den Pauschalgruppen I bis IV und 
der Pauschalgruppe für ständige persönliche Fah-
rerinnen/Fahrer zugeordnet (§ 5 Absatz 1). Der Einstiegs-
wert von 185 Stunden ist als Durchschnittswert für je-
den Monat eines Kalenderhalbjahres für den Verbleib in 
der Pauschalgruppe I maßgeblich (vgl. hierzu Ziffer 1.3).

Die Stundenansätze in den Pauschalgruppen sind wegen 
der allgemeinen Arbeitszeitverlängerung leicht angeho-
ben worden. Für die Stundenansätze ist es nicht maß-
geblich, wie die Wochenarbeitszeit für die übrigen Be-
schäftigten in der Dienststelle der Fahrerin/des Fahrers 
nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a oder b TV-L fest-
gelegt ist. Die Tarifvertragsparteien haben sich hier auf 
einen Durchschnittswert verständigt.

5.2  Wechsel in den Pauschalgruppen

Im Regelfall erfolgt der Wechsel in eine andere Pau-
schalgruppe nur mit Beginn eines Kalenderhalbjahres 
(Ausnahme: Versetzung). Weicht also die tatsächlich ge-
leistete durchschnittliche Monatsarbeitszeit in einem 
Kalenderhalbjahr von der Stundenzahl der für das Pau-
schalentgelt maßgeblichen Pauschalgruppe ab, ist die 
Zuordnung zu der neuen Pauschalgruppe daher erst im 
darauf folgenden Kalenderhalbjahr vorzunehmen.

Beispiel:

Das Fahrtenbuch einer Fahrerin/eines Fahrers der 
Pauschalgruppe III (monatliche Arbeitszeit über 221 
bis 244 Stunden) weist im laufenden Kalenderhalbjahr 
folgende monatlichen Arbeitszeiten aus:

Januar bis März jeweils  240 Stunden

April bis Juni jeweils  260 Stunden

Summe im Kalenderhalbjahr 1.500 Stunden

Monatlicher Durchschnitt 
im Kalenderhalbjahr  250 Stunden

Die Fahrerin/Der Fahrer ist im darauf folgenden 
 Kalenderhalbjahr der Pauschalgruppe IV (monatliche 
Arbeitszeit über 244 bis 268 Stunden) zugeordnet. Das 
Pauschalentgelt im laufenden Kalenderhalbjahr än-
dert sich nicht.

5.3   Pauschalgruppen für vorhandene Fahrerinnen/
Fahrer (§ 8 Absatz 4)

Für die vorhandenen Fahrerinnen/Fahrer (§ 8 Absatz 1) 
gelten mit Ausnahme der Pauschalgruppe I die Stunden-
ansätze der Pauschalgruppen nach § 5 Absatz 1. Korres-
pondierend mit dem niedrigeren Eingangs-Schwellen-
wert dieser Fahrerinnen/Fahrer der Pauschalgruppe I 
mit einer Monatsarbeitszeit ab 170 (statt 185) bis 196 
Stunden (§ 8 Absatz 4) ist die Vorschrift des § 8 Absatz 2 
über das Unterfallen unter den Tarifvertrag und über 
den Verbleib im Geltungsbereich des Tarifvertrages.

5.4   Ständige persönliche Fahrerinnen/Fahrer 
(§ 5 Absatz 2)

Für die in § 5 Absatz 2 abschließend aufgeführten Funk-
tionsträger wird jeweils eine ständige persönliche Fah-
rerin beziehungsweise ein ständiger persönlicher Fahrer 
bestimmt. Tariflich ist es daher nicht zulässig, für diese 
Funktionsträger mehrere ständige persönliche Fahrerin-
nen/Fahrer zu bestimmen.
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Bei dieser Fahrergruppe werden Monatsarbeitsstunden 
in einem Umfang von bis zu 288 Stunden im Hinblick 
auf die generell hohe Inanspruchnahme außerhalb der 
regelmäßigen Arbeitszeit unterstellt. Die Überstunden 
brauchen daher nicht (wie bei Fahrerinnen/Fahrer der 
Pauschalgruppen I bis IV) im Einzelnen nachgewiesen zu 
werden. Gleichwohl wird zur Feststellung des Erreichens 
der höchstzulässigen Arbeitszeit (höchstens 288 Stunden 
im Monat gemäß § 5 Absatz 3) und zur Berechnung der 
Zeitzuschläge (§ 4 Absatz 4) ein Nachweis der geleisteten 
Arbeitszeit erforderlich sein.

Die Funktion der/des ständigen persönlichen Fahrerin/
Fahrers im Sinne des § 5 Absatz 2 steht deren Verwen-
dung für Fahrten auch für andere Zwecke oder Personen 
nicht entgegen. Dies wird insbesondere bei längerer Ab-
wesenheit (Urlaub, Krankheit etc.) der Chefkraftfahrer-
Berechtigten der Fall sein.

5.4.1   Arbeitszeit der ständigen persönlichen 
Fahrerinnen/Fahrer (§ 5 Absatz 3)

Die höchstzulässige Arbeitszeit der ständigen persön-
lichen Fahrerinnen/Fahrer soll 288 Stunden im Monat 
nicht überschreiten (Satz 1). Muss diese höchstzulässige 
monatliche Arbeitszeit aus zwingenden dienstlichen oder 
betrieblichen Gründen ausnahmsweise überschritten 
werden, sind die über 288 Stunden hinausgehenden 
Stunden im Laufe des kommenden oder des darauf fol-
genden Monats durch Erteilung entsprechender Freizeit 
auszugleichen, ferner ist der Zeitzuschlag für Überstun-
den nach § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a TV-L zu zah-
len. Die Zahlung einer geldlichen Entschädigung anstelle 
der Erteilung entsprechender Freizeit ist aus Gründen 
des Gesundheitsschutzes unzulässig (§ 5 Absatz 3 Satz 2 
in Verbindung mit § 2 Absatz 3).

Bei der Prüfung, ob die höchstzulässige monatliche Ar-
beitszeit von 288 Stunden erreicht ist, sind evtl. Ausfall-
zeiten nach § 3 Absatz 3 einzurechnen, wobei die Stun-
densätze der Pauschalgruppe IV zugrunde zu legen sind 
(§ 5 Absatz 3 Satz 3 in Verbindung mit § 2 Absatz 4); auf 
die Ausführungen dazu in Ziffer 2.4 wird verwiesen.

Durch den Verweis in § 5 Absatz 3 Satz 2 auf § 2 Ab-
satz 2 wird auch für ständige persönliche Fahrerinnen/
Fahrer die Möglichkeit einer Verlängerung der täglichen 
Arbeitszeit auf bis zu 15 Stunden ohne Ausgleich und 
 einer Verkürzung der Ruhezeit auf bis zu 9 Stunden er-
öffnet (Opt-out-Regelung). Weitere Ausführungen dazu 
siehe unter Ziffer 2.3.

5.4.2   Pauschalentgelt der ständigen persönlichen 
Fahrerinnen/Fahrer (§ 5 Absatz 3 Satz 4)

Das Pauschalentgelt der ständigen persönlichen Fah-
rerinnen/Fahrer wird nur für die Zeit der tatsächlichen 
Dienstleistung als ständige persönliche Fahrerin/ständi-
ger persönlicher Fahrer gewährt. Sie erhalten Pauschal-
entgelt nach der Pauschalgruppe „ständige persönliche 
Fahrerinnen/Fahrer“. Die vorstehenden Hinweise zu § 4 
„Pauschalentgelt“ gelten auch für ständige persönliche 
Fahrerinnen/Fahrer.

5.4.3   Vertretung der ständigen persönlichen 
Fahrerinnen/Fahrer (§ 5 Absatz 4)

Vertretungsfälle von ständigen persönlichen Fah-
rerinnen/Fahrern richten sich nicht nach § 14 TV-L (vor-
übergehende Übertragung einer höherwertigen Tätig-
keit), sondern sind wegen der Besonderheit der Vertre-
tung (höherer Überstundenanfall) in § 5 Absatz 4 speziell 
geregelt. Die Vertretungsregelung setzt in allen Fällen 
der Abwesenheit der ständigen persönlichen Fahrerin/
des ständigen persönlichen Fahrers ein; neben Beurlau-
bung und Erkrankung zum Beispiel auch bei Freizeit-
ausgleich wegen Überschreitens der höchstzulässigen 
Monatsarbeitszeit von 288 Stunden. Vertretungen von 
Vertretungen einer ständigen persönlichen Fahrerin/
eines ständigen persönlichen Fahrers sind keine Vertre-
tungsfälle im Sinne dieser Vorschrift. Der Vertretungs-
fall tritt erst bei einem vollen Arbeitstag ein; bei Vertre-
tungen nur für Teile eines Tages entsteht daher kein 
Zahlungsanspruch aus § 5 Absatz 4. Volle Arbeitstage 
sind Tage, an denen die Vertretungsaufgabe vom Beginn 
bis zum Ende der Arbeitszeit bestanden hat.

Bei Fahrerinnen/Fahrern, die eine ständige persönliche 
Fahrerin/einen ständigen persönlichen Fahrer vertreten, 
erhöht sich deren Pauschalentgelt um den Unterschieds-
betrag zwischen dem Pauschalentgelt der Pauschalgrup-
pe IV und dem Pauschalentgelt, das sie/er als ständige 
persönliche Fahrerin/ständiger persönlicher Fahrer er-
halten würde. Der Unterschiedsbetrag (höheres Pauschal-
entgelt, keine Zulage!) steht für die Dauer der Vertre-
tung und in dem Monat zu, in dem die Vertretung ausge-
übt wird.

Für die vertretende Fahrerin/Für den vertretenden Fah-
rer gilt für die Dauer der Vertretung die Arbeitszeit wie 
für ständige persönliche Fahrerinnen/Fahrer (§ 5 Ab-
satz 3). Des Weiteren ist zu unterscheiden zwischen Ver-
tretungen für die Zeit eines vollen Kalendermonats 
(Satz 3) und Vertretungen für einzelne Arbeitstage 
(Satz 4):

Bei einer Vertretung für die Zeit eines vollen Kalender-
monats gilt – wie oben ausgeführt – für die Vertreterin/
den Vertreter in vollem Umfang die Arbeitszeit für stän-
dige persönliche Fahrerinnen/Fahrer (siehe Ziffer 5.4.1).

Bei einer Vertretung für einzelne Arbeitstage, also für 
weniger als einen vollen Kalendermonat, erhöht sich für 
die Vertreterin/den Vertreter die bisherige höchstzuläs-
sige Arbeitszeit des Kalendermonats (268 Stunden nach 
§ 2 Absatz 2) für jeden Arbeitstag um eine Stunde, 
höchstens jedoch auf 288 Stunden im Kalendermonat; 
§ 2 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. Die höchstzulässige 
Arbeitszeit muss in diesen Fällen in jedem Monat einer 
Vertretung im Einzelfall ermittelt werden. Bei einer Ver-
tretung von zum Beispiel 10 vollen Arbeitstagen in einem 
Kalendermonat beträgt die höchstzulässige Arbeitszeit 
der Vertreterin/des Vertreters 278 Stunden; erst bei 
Überschreitung dieser Stundenzahl ist der Freizeitaus-
gleich im Sinne des § 5 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung 
mit § 2 Absatz 2 zwingend vorgeschrieben und der Zeit-
zuschlag für Überstunden zu zahlen.

6. Zu § 6 – Anteiliges Pauschalentgelt

Die Vorschrift entspricht prinzipiell § 24 Absatz 3 Satz 1 
TV-L. Endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Ka-
lendermonats oder steht das Pauschalentgelt aus einem 
sonstigen Grunde (zum Beispiel Beurlaubung ohne Ent-
gelt) nicht für den ganzen Kalendermonat zu, wird nur 
der Teil des Pauschalentgelts gezahlt, der auf den An-
spruchszeitraum entfällt.

7.  Zu § 7 – Sicherung des Pauschalentgelts

Wenn die Fahrerin/der Fahrer infolge eines Unfalls, der 
ohne Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit in Ausübung 
oder infolge der Arbeit erlitten wurde, nicht mehr als 
Fahrerin/Fahrer weiterbeschäftigt werden kann oder 
wenn eine Leistungsminderung nach langjähriger Be-
schäftigung als Fahrerin/Fahrer eintritt, steht unter den 
Voraussetzungen des § 7 Absatz 1 oder Absatz 4 eine in 
der Regel aufzehrbare persönliche Zulage zu. Zu den 
Anspruchsvoraussetzungen im Einzelnen wird auf die 
angeführten Vorschriften verwiesen. Ständigen persön-
lichen Fahrerinnen/Fahrern steht die Zulage nicht allein 
deswegen zu, weil sie nicht mehr als solche tätig sind; 
vielmehr dürfen diese nicht mehr als Fahrerin/Fahrer – 
mit oder ohne Pauschalentgelt – tätig sein.

Die Zulagenhöhe ergibt sich aus § 7 Absätze 2 bis 4. Sie 
ist nach Maßgabe des § 7 Absatz 5 zu vermindern. Sons-
tige Entgeltänderungen, zum Beispiel allgemeine Entgel-
terhöhungen, Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit 
oder Stufensteigerungen, wirken sich auf die Höhe der 
persönlichen Zulage nicht aus. Die persönliche Zulage 
entfällt, sofern die Fahrerin/der Fahrer erneut als Fah-
rerin/Fahrer in den Geltungsbereich des Pkw-Fahrer-
TV-L fällt.

Soweit am 31. Oktober 2006 nach den bis dahin gelten-
den früheren Kraftfahrer-Tarifverträgen Fälle mit An-
sprüchen auf die Sicherung des Pauschalentgelts vorla-
gen, wird gebeten, die bisherige Sicherung für die ge-
samte (Rest)Laufzeit nach diesem früheren Recht fortzu-
führen.
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8.   Zu § 8 – Übergangsvorschrift für am 31. Oktober 
2006/1. November 2006 vorhandene Fahrerinnen/
Fahrer

8.1   Definition der vorhandenen Fahrerinnen/Fahrer 
(§ 8 Absatz 1)

Für die am 31. Oktober 2006 vorhandenen Fahrerinnen/
Fahrer, deren Arbeitsverhältnisse zu demselben Arbeit-
geber über den 31. Oktober 2006 hinaus fortbestehen 
und die am 1. November 2006 unter den Geltungsbereich 
des TV-L fallen, gelten die besonderen Regelungen des 
§ 8 Absatz 2 bis 5. Nach der Protokollerklärung zu § 8 
sind vorhandene Fahrerinnen/Fahrer im Sinne dieser 
Vorschrift alle über den 31. Oktober 2006 hinaus bei 
demselben Arbeitgeber beschäftigten Fahrerinnen/Fah-
rer, unabhängig davon, ob sie in den Geltungsbereich der 
bisherigen Pkw-Fahrer-Tarifverträge gefallen sind.

Hinsichtlich der Abgrenzung vorhandener Fahrerinnen/
Fahrer im Sinne des § 8 Absatz 1 und vorhandener Be-
schäftigter im Sinne des § 1 Absatz 1 TVÜ-Länder wird 
auf Ziffer 4.3.1 verwiesen.

8.2   Schwelle zur Erfassung vom Geltungsbereich/
Verbleib im Geltungsbereich (§ 8 Absatz 2)

Vorhandene Fahrerinnen/Fahrer im Sinne vorstehender 
Ziffer 8.1 fallen schon bei einer niedrigeren Zahl geleis-
teter Überstunden unter den Geltungsbereich des Pkw-
Fahrer-TV-L. Sie sind bereits dann nicht nur – im Sinne 
des § 1 – gelegentlich über die regelmäßige Arbeitszeit 
hinaus beschäftigt, wenn sie im vorangegangenen Kalen-
derhalbjahr in mehr als 6 Wochen Überstunden geleistet 
haben. Dieselbe niedrige Stundenzahl gilt auch für den 
Verbleib im Pkw-Fahrer-TV-L. Für die Prüfung, ob 
Überstunden angefallen sind, ist auf die durchschnitt-
liche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit nach § 6 Ab-
satz 1 Satz 1 Buchstabe a, b oder c TV-L abzustellen und 
auch die Überstundendefinition in § 7 Absatz 7 und 8 
TV-L zu beachten. Auf die weiteren Ausführungen dazu 
in Ziffer 1.4 wird verwiesen.

8.3  Beträge Pauschalentgelt (§ 8 Absatz 3)

Die Beträge des Pauschalentgelts der vorhandenen Fah-
rerinnen/Fahrer sind in einer besonderen Spalte der Ent-
gelttabellen ausgewiesen. Zur Stufenlaufzeit bei diesen 
Beschäftigten und den Besonderheiten bei der Übertra-
gung anderer Tätigkeiten als Fahrertätigkeiten nach dem 
1. November 2006 wird auf die Ziffern 4.3.2 und 4.3.3 
verwiesen.

8.4  Pauschalgruppe I (§ 8 Absatz 4)

Abweichend von § 5 Absatz 1 beginnt die Monatsarbeits-
zeit (§ 3) in Pauschalgruppe I bereits ab 170 bis 196 
Stunden (siehe auch Ziffer 5.3).

8.5  Besitzstandsregelung (§ 8 Absatz 5)

Für die seit dem 31. Januar 1977 von den bisherigen 
Kraftfahrer-Tarifverträgen vom 10. Februar 1965 erfass-
ten Fahrerinnen/Fahrer gilt als Besitzstand die Regelung 
in der Anlage A des Pkw-Fahrer-TV-L; diese entspricht 
dem § 7 des bisherigen Pkw-Fahrer-TV-L vom 10. Feb-
ruar 1965.

Es wird gebeten, die Besitzstandszulage für die Fortzah-
lung des Entgelts neben dem in Absatz 3 der Anlage A 
Pkw-Fahrer-TV-L genannten Fall des Erholungsurlaubs 
auch im Fall des Entgelts im Krankheitsfall (§ 22 Ab-
satz 1 TV-L) zu berücksichtigen.

9.   Zu § 9 – Überleitungs- und Besitzstands-
regelungen

9.1   Überleitung in eine Entgeltgruppe des TV-L 
(§ 9 Absatz 1 und 2)

Fahrerinnen/Fahrer, die unter den Geltungsbereich des 
TVÜ-Länder fallen, wurden am 1. November 2006 nach 
den Regelungen des TVÜ-Länder in die Pauschalentgelt-
tabellen übergeleitet. Die dem bisherigen Pauschallohn 
zugrunde liegende Lohngruppe bildet dabei die Grund-
lage für die Zuordnung nach § 4 ff. TVÜ-Länder. Detail-

lierte Ausführungen zur Überleitung von Arbeiterinnen 
und Arbeitern in die Entgeltgruppen der Entgelttabelle 
zum TV-L sind in den Durchführungshinweisen zum 
TVÜ-Länder gegeben worden.

9.2   Überleitung in eine Stufe der Pauschalentgelt-
tabelle (§ 9 Absatz 1)

Die Stufenzuordnung in die Pauschalentgelttabelle im 
Rahmen der Überleitung richtet sich nach den erreichten 
Jahren in den Lohnstufen der bisherigen Pauschallohn-
tabellen.

Durch die Glättung auf runde Euro-Beträge in den Pau-
schalentgelttabellen wird keine Zuordnung zu einer in-
dividuellen Zwischenstufe im Sinne des § 7 Absatz 3 
TVÜ-Länder ausgelöst (vgl. auch Ziffer 4.3).

9.3   Zuordnung zu einer Pauschalgruppe für das erste 
Kalenderhalbjahr 2007

Es wird gebeten, bei der Prüfung der Zuordnung zu  einer 
Pauschalgruppe (§ 5 Absatz 1) zum 1. Januar 2007 fol-
gende Besonderheit zu berücksichtigen: Die Zuordnung 
zu einer Pauschalgruppe für das erste Kalenderhalbjahr 
2007 bemisst sich – wie bisher – grundsätzlich nach der 
durchschnittlichen Monatsarbeitszeit im vorangegan-
genen Kalenderhalbjahr, also dem zweiten Kalender-
halbjahr 2006. Weil die Stundenansätze des neuen Pkw-
Fahrer-TV-L jedoch nicht für das gesamte zweite Kalen-
derhalbjahr gegolten haben, sondern erst für die Zeit 
nach dem Inkrafttreten am 1. November 2006, können 
für Zeit vom 1. Juli 2006 bis 31. Oktober 2006 die Stun-
denansätze der alten Kraftfahrer-Tarifverträge herange-
zogen werden und ab dem 1. November bis 31. Dezember 
2006 die des neuen Pkw-Fahrer-TV-L. Für die Zuord-
nung zu den Pauschalgruppen für das erste Kalender-
halbjahr 2007 können deshalb folgende Stundenansätze 
als Mittelwert zwischen alten und neuen Stundenansät-
zen zugelassen werden:

Pauschal-
gruppe

1.7. – 
31.10.2006

1.11.- 
31.12.2006 Mittelwert

I bis 193 bis 196 bis 194

II
über 

193 – 218

über 

196 – 221

über 

194 – 219

III
über 

218 – 241

über 

221 – 244

über 

219 – 242

IV
über 

241 – 265

über 

244 – 268

über 

242 – 266

ständige 
persönliche 

Fahrer

über 

265 – 285

über 

268 – 288

über 

266 – 286



Anlage

Einwilligung gemäß § 2 Absatz 2 Pkw-Fahrer-TV-L 

Hiermit willige ich, 

…………………………………………………………………………………………………..

Name, Vorname, Geburtsdatum 

ein, dass meine Arbeitszeit bei Bedarf aus dienstlichen Gründen auf bis zu 15 Stunden täglich 
ohne Ausgleich verlängert werden kann. Gleichfalls stimme ich der Verkürzung der Ruhezeit 
auf bis zu 9 Stunden zu, wenn die ordnungsgemäße Durchführung des betreffenden 
Fahrdienstes dies erfordert. 

Ein Anspruch auf eine bestimmte Anzahl von Arbeitsstunden, die über die regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit hinausgehen, ergibt sich aus dieser Erklärung jedoch nicht. 

Gleichzeitig bestätige ich, dass ich von den nachfolgenden Punkten Kenntnis genommen 
habe:

Ich bin berechtigt, einmal jährlich eine arbeitsmedizinische Untersuchung bei einem 
vom Arbeitgeber bestimmten Arzt auf Kosten meines Arbeitgebers in Anspruch zu 
nehmen; 

die Gewährung von Freizeitausgleich erfolgt möglichst durch ganze Tage oder 
zusammenhängende arbeitsfreie Tage; 

die höchstzulässige Arbeitszeit darf 268 Stunden (bei ständigen persönlichen 
Fahrerinnen/-Fahrern: soll 288 Stunden) im Kalendermonat ohne Ausgleich nicht 
übersteigen; 

die Kürzung der ununterbrochenen Ruhezeit ist grundsätzlich bis zum Ende der 
folgenden Woche auszugleichen. 

Diese Einwilligungserklärung kann ich unter Einhaltung einer Frist von 6 Monaten gegenüber 
meiner personalbearbeitenden Dienststelle schriftlich widerrufen. 

……………………………………..                                   ………………………………… 

Ort, Datum       Unterschrift 
– MBl. NRW. 2007 S. 106
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2370

Wohnraumförderungsbestimmungen
(WFB)

RdErl. des Ministeriums für Bauen und Verkehr 
vom 1. 2. 2007 – IV A 2-2010-01/07

Der RdErl. des Ministeriums für Bauen und Verkehr vom 
26.01.2006 (MBl. NRW. S. 116/SMBl. NRW. 2370) wird 
wie folgt geändert:

1
Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a)  Nummer 2 wird wie folgt neu gefasst:
  „Förderung der Neuschaffung von Mietwohnungen 

durch Neubau oder bauliche Maßnahmen im Be-
stand“

b)  Nummer 2.1 wird wie folgt neu gefasst:
 „Fördergegenstand und bauliche Maßnahmen“

c)  Nummer 2.6 wird wie folgt neu gefasst:
  „Erwerb von zur Vermietung bestimmten Eigentums-

wohnungen und Mieteinfamilienhäusern durch Selbst-
nutzer“

d)  Nummer 4 wird wie folgt neu gefasst:
  „Darlehen für die Aufbereitung von Brachflächen 

und für wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des 
Stadtumbaus in hoch verdichteten Wohnsiedlungen“

e)  Nummer 1.5 der Anlage 2 wird gestrichen; die Num-
mern 1.6 bis 1.9 werden zu Nummern 1.5 bis 1.8.

f)  Anlage 3 wird gestrichen.

2
In Nummer 1.4 Satz 2 werden nach dem Wort „Boden-
untersuchung“ die Wörter 
„ , das Herrichten des Grundstücks“ eingefügt. 

3
Die Nummern 2 und 2.1 werden wie folgt neu gefasst: 

„2
Förderung der Neuschaffung von Mietwohnungen durch 
Neubau oder bauliche Maßnahmen im Bestand“

„2.1
Fördergegenstand und bauliche Maßnahmen“
4
Nummer 2.1.1 wird wie folgt geändert:
a)   Nach den Ziffern „2.1.1“ wird die neue Überschrift 

„Fördergegenstand“ eingefügt.
b)   In Satz 1 Buchstabe a) werden die Wörter „pflegebe-

dürftige und“ durch die Wörter „ältere und/oder“ er-
setzt.

5
Nummer 2.1.2 wird wie folgt neu gefasst:

„2.1.2
Bauliche Maßnahmen

Als Neuschaffung im Sinne der Nummer 2.1.1 gelten 
Baumaßnahmen, durch die Mietwohnungen

a)  in einem neuen selbständigen Gebäude,
b)   durch Änderung, Nutzungsänderung und Erweite-

rung von Gebäuden oder 
c)   durch Änderung von Mietwohnungen zur Anpassung 

an geänderte Wohnbedürfnisse
neu geschaffen werden.

Maßnahmen nach Buchstaben b) und c) werden nur ge-
fördert, wenn die Baukosten inklusive Baunebenkosten 
(§ 5 Abs. 3 Satz 1 der Zweiten Berechnungsverordnung – 
II. BV in der Fassung vom 31.12.2003) mindestens 650 
Euro pro Quadratmeter Wohnfläche betragen (wesent-
licher Bauaufwand). Der Umbau von Gebäuden, für de-
ren Bau oder Modernisierung Fördermittel des Landes 
oder des Bundes eingesetzt worden sind, wird nur geför-
dert, wenn die gewährten Fördermittel vor dem Umbau 
vollständig zurückgezahlt worden sind oder zurückge-
zahlt werden.“

6
In Nummer 2.3.1 wird nach dem letzen Satz folgender 
Satz angefügt:
„Bei der Förderung der Neuschaffung von Mietwoh-
nungen durch Änderung von Wohnraum zur Anpassung 
an geänderte Wohnbedürfnisse kann die neu geschaffene 
Wohnung abweichend von Satz 6 Buchstaben a) bis c) 
bei Erstvermietung auch Mietern überlassen werden, die 
den geänderten Wohnraum oder anderen Wohnraum im 
Förderobjekt unmittelbar vor Durchführung der bau-
lichen Maßnahmen bewohnt haben.“

7
In Nummer 2.4.1 Satz 6 wird nach den Wörtern „vorge-
sehen werden“ der Zusatz „(Nummer 2.1.1 Satz 5)“ ein-
gefügt. 

8
Nummer 2.5 wird wie folgt neu gefasst:
„2.5
Art und Höhe der Förderung

Zur Förderung der Neuschaffung von Mietwohnungen 
werden folgende Baudarlehen gewährt:
2.5.1
Grundpauschale

2.5.1.1
Neubau

Bei der Förderung des Neubaus (Nummer 2.1.2 Buch-
stabe a) beträgt die Grundpauschale je nach Standort 
und Zweckbestimmung der geförderten Mietwohnung 
pro Quadratmeter förderfähiger Wohnfläche höchstens:

1 2 3

Gemeinden der 
Mietenstufe

Einkommens-
gruppe A

Einkommens-
gruppe B

1 und 2    800 Euro 365 Euro

3    900 Euro 465 Euro

4 1 100 Euro 665 Euro

5 und 6 1 200 Euro 765 Euro

Für die Förderung des Neubaus bindungsfreier Miet-
wohnungen (Nummer 2.1.1 Buchstabe c)) werden 60 v. 
H. der Grundpauschale nach Spalte 2 der Tabelle ge-
währt. Für die Förderung des Neubaus von Mietwoh-
nungen, die als Gemeinschaftsraum genutzt werden 
(Nummer 2.1.1 Satz 5), wird eine Grundpauschale gemäß 
Spalte 3 der Tabelle gewährt.

2.5.1.2
Neuschaffung im Bestand

Bei der Förderung der Neuschaffung durch Baumaßnah-
men nach Nummer 2.1.2 Buchstaben b) und c) beträgt 
die Grundpauschale je nach Standort und Zweckbestim-
mung der geförderten Mietwohnung pro Quadratmeter 
förderfähiger Wohnfläche höchstens:

1 2 3

Gemeinden der 
Mietenstufe

Einkommens-
gruppe A

Einkommens-
gruppe B

1 und 2 600 Euro 275 Euro

3 675 Euro 350 Euro

4 825 Euro 500 Euro

5 und 6 900 Euro 575 Euro

2.5.2
Zusatzdarlehen bei der Förderung des Neubaus und der 
Neuschaffung im Bestand

2.5.2.1
Zusatzdarlehen für kleine Wohnungen

Für Wohnungen bis zu einer Größe von 62 (im Falle ei-
ner zusätzlichen Badewanne von 67) Quadratmetern, er-
höht sich die Förderpauschale um 5 000 Euro pro Woh-
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nung für Personen der Einkommensgruppe A und im 
Übrigen um 2 000 Euro pro Wohnung. 

2.5.2.2
Zusatzdarlehen für Aufzüge

Wird ein Aufzug oder werden mehrere Aufzüge errichtet, 
kann ein Zusatzdarlehen von 2 100 Euro pro geförderte 
Wohnung, die durch den Aufzug erschlossen wird, 
höchstens von 46 200 Euro pro Aufzug gewährt werden. 
Für den Einbau eines Aufzuges, der für den Liegend-
transport geeignet ist (Mindestmaß 1,10 mal 2,10 m) be-
trägt das Zusatzdarlehen 3 000 Euro pro geförderte, 
durch den Aufzug erschlossene Wohnung, maximal 
60 000 Euro pro Aufzug. Appartements oder Wohn-
schlafräume innerhalb von Gruppenwohnungen werden 
wie Wohnungen behandelt.

2.5.2.3
Zusatzdarlehen für Pflegebäder

Für den Einbau eines zusätzlichen Pflegebades kann ein 
Zusatzdarlehen von 20 000 Euro pro Pflegebad gewährt 
werden.

2.5.2.4
Zusatzdarlehen für Sinnesgärten

Für die Herstellung solcher Außenanlagen, die an den 
besonderen Bedürfnissen demenziell Erkrankter oder 
behinderter Menschen ausgerichtet sind (z. B. Gärten mit 
besonderen Gestaltungselementen und Schutzvorrich-
tungen), kann ein Zusatzdarlehen in Höhe von 75 v. H. 
der Herstellungskosten, maximal in Höhe von 200 Euro 
pro Quadratmeter gestaltete Fläche gewährt werden. 
Nummer 4.5 gilt entsprechend.

2.5.3
Weitere Zusatzdarlehen bei der Förderung der Neuschaf-
fung im Bestand

Bei Maßnahmen nach Nummer 2.1.2 b) und c) in Gebäu-
den, die

a)  von besonderem städtebaulichen Wert sind oder

b)  ein Denkmal sind oder

c)  in einem Denkmalbereich liegen,

kann zur Deckung städtebaulicher oder gebäudebe-
dingter Mehrkosten, die entsprechend Nummer 4.5 nach-
zuweisen sind, ein Zusatzdarlehen in Höhe von bis zu 
550 Euro pro Quadratmeter förderfähiger Wohnfläche 
gewährt werden.

Zur Bewertung der Gebäudeeigenschaft nach Buchsta-
ben a) bis c) holt die Bewilligungsbehörde eine Stellung-
nahme bei der für die Planung und Stadtentwicklung 
zuständigen Stelle oder der unteren Denkmalbehörde 
ein. Neben dem Zusatzdarlehen dürfen keine Zuschüsse 
aus der Städtebauförderung für städtebaulich bedingte 
Mehrkosten oder aus Denkmalfördermitteln in Anspruch 
genommen werden. 

2.5.4
Förderausschluss

Zusatzdarlehen nach Nummer 2.5.2.2 bis 2.5.2.4 und 
2.5.3 werden nicht für bindungsfreie Mietwohnungen ge-
währt.

2.5.5
Berechnung des Baudarlehens 

Bei der Ermittlung des wohnflächenbezogenen Baudar-
lehens sind die tatsächlichen, höchstens jedoch die in 
Nummer 1.4.1 Sätze 6 und 7 der Anlage 1 genannten 
Wohnflächen zugrunde zu legen. Dabei ist für jede Woh-
nung von der auf volle Quadratmeter aufgerundeten 
Wohnfläche auszugehen. Das ermittelte Baudarlehen ist 
für alle zu fördernden Mietwohnungen des gesamten 
 Gebäudes und für jede einzelne zur Vermietung be-
stimmte Eigentumswohnung auf volle hundert Euro auf-
zurunden. 

Bei der Förderung nach Nummer 2.1.2 Buchstaben b) 
und c) ist das Baudarlehen (Grundpauschale zuzüglich 
Zusatzdarlehen) auf die Höhe der Baukosten inklusive 
Baunebenkosten (§ 5 Abs. 3 Satz 1 der Zweiten Berech-
nungsverordnung – II. BV in der Fassung vom 31.12.2003) 

begrenzt. Für den Kostennachweis gilt Nummer 4.5 ent-
sprechend.“

9
In Nummer 2.6 wird die Überschrift wie folgt neu ge-
fasst:

„Erwerb von zur Vermietung bestimmten Eigentums-
wohnungen und Mieteinfamilienhäusern durch Selbst-
nutzer“

10
Nummer 4 wird wie folgt neu gefasst:

„4
Darlehen für die Aufbereitung von Brachflächen und für 
wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtumbaus 
in hoch verdichteten Wohnsiedlungen

4.1
Förderziel

Ziel ist es, Brachflächen, die ehemals gewerblich, in-
dustriell, militärisch oder für Verkehrszwecke genutzt 
wurden und den Standortqualitäten der Nummer 1.1.2 
Anlage 1 entsprechen, für Zwecke der sozialen Wohn-
raumförderung nutzbar zu machen sowie wohnungs-
wirtschaftliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Umstrukturierung hoch verdichteter Wohnsiedlungen 
der 1960er und 1970er Jahre zu unterstützen. Auf den 
für Zwecke des Wohnungsbaus hergerichteten Brach-
flächen sind geförderte Mietwohnungen, geförderte 
Wohnheime und Pflegewohnplätze oder Eigentumsmaß-
nahmen, die zur Selbstnutzung für die Zielgruppe der 
sozialen Wohnraumförderung geeignet und bestimmt 
sind, zu schaffen.

4.2
Fördergegenstand

4.2.1
Gefördert werden folgende Maßnahmen:

a)   Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung, zum 
standortbedingten Lärmschutz oder zu Gründungs-
maßnahmen,

b)   Sicherungsmaßnahmen (z. B. Schutz von bestehenden 
Bauwerken, Bauteilen, Versorgungsleitungen),

c)   Beseitigung umweltgefährdender Stoffe (z. B. Beseiti-
gen von Kampfmitteln und anderen gefährlichen 
Stoffen),

d)   Beseitigung von Stoffen, die die Wohnnutzung beein-
trächtigen (Sanieren belasteter oder kontaminierter 
Böden),

e)   Abbrucharbeiten (Abbruch aufstehender Bausubs-
tanz, die nicht Wohnzwecken dient oder diente; Be-
seitigung von Fundamenten, Ver- und Entsorgungs-
leitungen sowie Verkehrsanlagen),

f)   Maßnahmen für erhöhten, standortbedingten Lärm-
schutz, soweit dies zur Erfüllung der Vorausset-
zungen für die Standortqualitäten gemäß Nummer 
1.1.2 Buchstabe a) Anlage 1 erforderlich ist,

g)   standortbedingte Mehrkosten für Gründungs- und 
Hochwasserschutzmaßnahmen (z. B. in ehemaligen 
Industriehäfen).

4.2.2
Bei der Förderung des Neubaus von Mietwohnungen, 
Wohnheimen und Pflegewohnplätzen oder der Errich-
tung von Eigentumsmaßnahmen für die Zielgruppe der 
sozialen Wohnraumförderung im Zusammenhang mit 
der Umstrukturierung hoch verdichteter Wohnsied-
lungen der 1960er und 1970er Jahre gilt auch der Abriss 
von Wohngebäuden als förderfähige Maßnahme.

4.3
Förderfähige Kosten

Der Förderzusage sind die Kosten zugrunde zu legen, die 
sich aus einem Gutachten zur Gefährdungsabschätzung 
oder zur Ermittlung erhöhter standortbedingter Kosten 
für Lärmschutz- oder Gründungsmaßnahmen und aus 
Kostenvoranschlägen ergeben. Die Bewilligungsbehörde 
prüft deren sachliche und rechnerische Richtigkeit. Der 
förderfähige Anteil der Kosten für das Herrichten der 
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Brachfläche oder für die Umstrukturierung der Siedlung 
ist wie folgt zu ermitteln:

a)   anrechenbar sind die Kosten, die anteilig auf die Flä-
che des Baugrundstücks des geför derten Bauvorha-
bens (Mietwohnungen oder Heimplätze) oder der zu 
errichtenden Eigentumsmaßnahmen im Verhältnis 
zur gesamten aufbereiteten Brachfläche oder Sied-
lungsfläche (Nettobauland) entfallen;

b)   enthält das geförderte Bauvorhaben auch nicht geför-
derte Flächen (z. B. Gewerbeflächen oder frei finan-
zierte Wohnungen), sind die nach Buchstabe a) anre-
chenbaren Kosten anteilig auf die Wohnfläche der 
geförderten Wohnungen oder der geförderten Heim-
plätze im Verhältnis zur gesamten auf dem Bau-
grundstück neu geschaffenen Wohn-/Nutzfläche zu 
verteilen.

c)   In Fällen der Umstrukturierung von Siedlungen tritt 
an die Stelle der Brachfläche die Siedlungsfläche. Mit 
Zustimmung der für die soziale Wohnraumförderung 
zuständigen obersten Landesbehörde kann von dem 
vorgenannten Verteilungsmaßstab abgewichen wer-
den, wenn dies für die städtebauliche, soziale oder 
wohnungswirtschaftliche Aufwertung von Wohnsied-
lungen notwendig ist.

4.4
Art und Höhe der Förderung

4.4.1
Für Maßnahmen nach Nummern 4.2.1 und 4.2.2 wird ein 
Darlehen in Höhe von 75 v. H. des förderfähigen Anteils 
der nach Nummer 4.3 zu ermittelnden Kosten gewährt; 
es beträgt jedoch höchstens 20 000 Euro pro geförderter 
Mietwohnung, gefördertem Heimplatz oder zu errichten-
der Eigentumsmaßnahme.

4.4.2
Bei der Aufbereitung der Brachfläche mit dem Ziel des 
Neubaus von geförderten Mietwohnungen, Wohnheimen 
oder Pflegewohnplätzen wird das Brachflächendarlehen 
als Zusatzdarlehen im Zusammenhang mit der Förde-
rung nach Nummern 2 und 3 oder nach den Wohnheim-
richtlinien vergeben.

4.4.3
Bei der Aufbereitung von Brachflächen mit dem Ziel des 
Neubaus von Eigentumsmaßnahmen für die Zielgruppe 
der sozialen Wohnraumförderung wird das Brachflä-
chendarlehen der Eigentümerin oder dem Eigentümer 
der Brachfläche gewährt. Die Förderempfängerin oder 
der Förderempfänger hat sich zu verpflichten, innerhalb 
von fünf Jahren nach Erteilung der Förderzusage die ge-
förderten Maßnahmen (Nummer 4.2) zur Aufbereitung 
der Brachfläche durchzuführen und die aufbereitete Flä-
che entweder an förderberechtigte Bauherren zu veräu-
ßern oder mit Eigentumswohnungen oder Eigenheimen 
zu bebauen, die zum Verkauf an förderberechtigte Haus-
halte bestimmt und geeignet sind. In der Förderzusage 
ist ein höchstzulässiger Kaufpreis zu bestimmen, der die 
im Bereich der Bewilligungsbehörde maßgebliche Ge-
samtkostenobergrenze (Nummer 2.3 Anlage 1) bei der 
Förderung selbst genutzten Wohneigentums nicht über-
steigt. Das Brachflächendarlehen kann auch im Zusam-
menhang mit einer Förderung von Trägermaßnahmen 
für feststehende Bewerber (Nummer 5.5.5) gewährt wer-
den. 

4.5
Kostennachweis

Den Kostennachweis hat die Förderempfängerin oder 
der Förderempfänger mit der Anzeige der Fertigstellung 
des Gebäudes oder bei der Aufbereitung von Brachflä-
chen für selbst genutztes Wohneigentum nach der Fer-
tigstellung der geförderten Maßnahmen (Nummer 4.2.1) 
in Form einer summarischen Kostenaufstellung für das 
Herrichten des Grundstücks zu erbringen. Die Bewilli-
gungsbehörde prüft, ob die Kosten gemäß Kostenaufstel-
lung den der Bewilligung des Brachflächendarlehens zu-
grunde liegenden Kosten entsprechen. Sind die Kosten 
geringer als veranschlagt, ist das Brachflächendarlehen 
durch Änderung der Förderzusage zu kürzen. Eine Erhö-
hung des bewilligten Brachflächendarlehens ist nicht 
möglich.

4.6
Kein vorzeitiger Vorhabenbeginn

Die Durchführung der Maßnahmen zum Herrichten des 
Grundstücks gelten nicht als Beginn des Bauvorhabens 
gemäß Nummer 1.4. 

4.7
Kumulierungsverbot

Die gleichzeitige Inanspruchnahme von Städtebauför-
dermitteln für die nach dieser Richtlinie geförderten 
Kosten ist ausgeschlossen. Ebenso ist für Maßnahmen 
nach Nummern 4.2.1 und 4.2.2 eine gleichzeitige Inan-
spruchnahme von Zuwendungen für die Gefahrenermitt-
lung und Sanierung von Altlasten nach den Richtlinien 
des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nor-
drhein-Westfalen ausgeschlossen.“

11
In Nummer 5.1 wird Satz 3 wie folgt neu gefasst:

„Als Neuschaffung gelten Baumaßnahmen, durch die ein 
Eigenheim oder eine Eigentumswohnung erstmals mit 
wesentlichem Bauaufwand (Nummer 2.1.2 Satz 2) durch 
bauliche Maßnahmen nach Nummer 2.1.2 Buchstaben a) 
und b) geschaffen wird.“

12
In Nummer 5.3 wird nach Satz 4 folgender Satz 5 einge-
fügt:

„Bei einer Zwangsversteigerung endet die Zweckbin-
dung des Förderobjekts mit dem Zuschlag, wenn die auf-
grund der Förderung eingetragene Hypothek mit dem 
Zuschlag erlischt.“

13
In Nummer 5.4.2 wird folgender Satz 2 angefügt:

„Das Darlehen ist auf volle hundert Euro aufzurunden.“

14
In Nummer 5.4.3 wird die Zahl „8 000“ durch die Zahl 
„12 000“ ersetzt.

15
In Nummer 5.7 Satz 4 werden die Zahlen „650, 850, 205“ 
durch die Zahlen „700, 900, 230“ ersetzt.

16
In Nummer 5.8.1 Satz 1 werden nach den Wörtern „zu-
rückgezahlt worden sind“ die Wörter „oder alsbald zu-
rückgezahlt werden“ eingefügt. 

17
In Nummer 6.1 werden die Wörter „oder selbst genutzten 
Eigentumswohnungen“ durch die Wörter „ , selbst ge-
nutzten Eigentumswohnungen oder Mieteinfamilienhäu-
sern“ ersetzt. 

18
In Nummer 7.3.3 werden folgende Sätze angefügt:

„Bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Erteilung der För-
derzusage kann auf Antrag die Tilgung für einen Zeit-
raum von fünf Jahren ausgesetzt werden, wenn ein Kind 
(Nummer 5.4.5) zum Haushalt gehört, das bei Erteilung 
der Förderzusage nicht berücksichtigt worden ist (Kin-
derbonus). Die Tilgungsaussetzung beginnt ab dem 
nächsten Fälligkeitstermin, wenn der Antrag mindestens 
einen Monat vor dem Fälligkeitstermin bei der Woh-
nungsbauförderungsanstalt eingegangen ist. Bei späterer 
Antragstellung beginnt sie ab dem darauf folgenden Fäl-
ligkeitstermin.“

19
In Nummer 7.4 wird der erste Halbsatz wie folgt neu ge-
fasst:

„Wird das Darlehen nach Nummer 6 im Zusammenhang 
mit der Förderung von Mieteinfamilienhäusern (Nummer 
2.1.1 Buchstabe b) oder Eigentumsmaßnahmen (Nummer 
5) gewährt, gelten die Darlehensbedingungen für Miet-
wohnungen oder des maßgeblichen Fördermodells;“

20
Nach Nummer 7.4 wird folgende Nummer 7.5 eingefügt.
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„7.5
Brachflächendarlehen für selbst genutztes Wohneigentum

Das Brachflächendarlehen wird für einen Zeitraum von 
längstens fünf Jahren ab Erteilung der Förderzusage ge-
währt und ist für diesen Zeitraum tilgungsfrei. Der Zins-
satz beträgt 0,5 v. H. jährlich. Für das Brachflächendar-
lehen ist ein einmaliger Verwaltungskostenbeitrag von 
0,4 v. H. der Darlehenssumme und mit Leistungsbeginn 
ein laufender Verwaltungskostenbeitrag von 0,5 v. H. des 
Darlehens zu zahlen. Zinsen und Verwaltungskostenbei-
träge sind halbjährlich an die Wohnungsbauförderungs-
anstalt zu zahlen. Wird bereits vor Fälligkeit des ge-
währten Brachflächendarlehens eine Eigentumswohnung 
oder ein Eigenheim veräußert, ist der hierauf entfallende 
Darlehensbetrag nach Eintragung der Auflassungsvor-
merkung für den Erwerber zurück zu zahlen.

21
Nummer 8.1 wird wie folgt geändert:

a)   nach dem Buchstaben a) wird folgender neuer Buch-
stabe b) eingefügt:

 „b)  wenn es für das Herrichten einer Brachfläche 
 gemäß Nummer 4.4.3 gewährt wird, in zwei Ra-
ten und zwar 50 v. H. bei Maßnahmebeginn und 
50 v. H. bei abschließender Fertigstellung der 
Maßnahme nach Nummer 4.2,“

b)  Buchstabe b) wird zu Buchstabe c). 

22
Nummer 8.2 wird wie folgt neu gefasst:

„Die Auszahlung der Baubeginnrate ist unmittelbar bei 
der Wohnungsbauförderungsanstalt, die der weiteren 
Raten über die Bewilligungsbehörde, die die Fertigstel-
lung des Rohbaus, die abschließende Fertigstellung oder 
die Bezugsfertigkeit bestätigt, bei der Wohnungsbauför-
derungsanstalt zu beantragen.“

23
Nummer 10.1 und Nummer 10.2 werden wie folgt neu 
gefasst:

„10.1
In-Kraft-Treten

Diese Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Februar 
2007 in Kraft und sind von diesem Zeitpunkt an allen 
Erstbewilligungen unter Beachtung der nachfolgenden 
Übergangsregelungen zugrunde zu legen. 

10.2
Übergangsregelungen

Für Anträge zur Förderung der Neuschaffung, des Erst-
erwerbs und des Erwerbs bestehenden selbst genutzten 
Wohneigentums

a)   die vor dem 1. Januar 2006 gestellt worden sind, gel-
ten die WFB vom 5. Februar 2003 in der Fassung vom 
25. August 2005;

b)   die nach dem 31. Dezember 2005 und vor dem 26. Ja-
nuar 2006 gestellt worden sind, können nach Wahl 
der Antragsteller entweder die WFB vom 5. Februar 
2003 in der Fassung vom 25. August 2005 oder diese 
Bestimmungen in der Fassung vom 26. Januar 2006 
angewendet werden;

c)   die vor dem 1. Februar 2007 gestellt worden sind, gel-
ten diese Bestimmungen in der Fassung vom 26. Ja-
nuar 2006.“

24
Nummer 3.3 der Anlage 1 wird wie folgt geändert:

a)   in Satz 2 Buchstabe a) werden die Wörter „oder der 
Vorprüfvermerk“ gestrichen, 

b)  nach Satz 2 werden folgende Sätze 3 und 4 angefügt:

  „Kann die Baugenehmigung nicht rechtzeitig erteilt 
werden, ist die Förderung auch auf der Grundlage 
eines Vorbescheides gemäß § 71 BauO NRW zulässig, 
der die bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Zu-
lässigkeit des Bauvorhabens feststellt. Die Antrag-
steller haben der Bewilligungsbehörde Änderungen 
im Laufe des Baugenehmigungsverfahrens, Abwei-

chungen von den der Bewilligung zugrunde liegenden 
Planungsunterlagen oder Änderungen während der 
Bauausführung zur Prüfung im Hinblick auf die för-
derrechtliche Relevanz vorzulegen.

25
In Nummer 1.2.1 Satz 2 der Anlage 2 werden nach dem 
Wort „städtebaulicher“ die Wörter „und wohnungswirt-
schaftlicher“ eingefügt.

26
Nummer 1.5 der Anlage 2 wird gestrichen.

27
Nummern 1.6, 1.7, 1.8 und 1.9 der Anlage 2 werden zu 
Nummern 1.5, 1.6, 1.7. und 1.8 der Anlage 2.

28
Anlage 3 wird gestrichen.

MBl. NRW. 2007 S. 118

7920

Vordrucke für die Wildbewirtschaftung
RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz – III-5 – 
71.20.00.07

v. 12.12.2006

Der RdErl. des Ministeriums für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz v. 1. 3. 
2001 (MBl. NRW. S. 428/SMBl. NRW. 7920) wird wie 
folgt geändert:

1.
In der Anlage 7 wird unter der Spalte „Federwild“

a)   in die Leerspalte neben „Kohlraben“ das Wort „Aas-
krähen“ eingesetzt,

b)  das Wort „Rabenkrähen“ durch „Elstern“ ersetzt,

c)  das Wort „Elstern“ durch „Eichelhäher“ ersetzt,

d)   die Spalte „Eichelhäher“ und die Leerspalte daneben 
gestrichen.

e)   Die Spalte „Sonstiges“ wird verschoben und beginnt 
ab „wildernde Hunde“.

f)   Die Worte „Sumpfbiber (Nutria)“ werden ersetzt 
durch „Nutrias (Sumpfbiber)“ und

g)   in die 2. Spalte neben „Bisam“ wird das Wort „Kor-
morane“ eingetragen.

2.
In der Anlage 8 wird unter der Wildart „Federwild“

a)   unter der Zeile „Kohlraben“ das Wort „Aaskrähen“ 
eingetragen,

b)  das Wort „Rabenkrähen“ durch „Elstern“ ersetzt;

c)  das Wort „Elstern“ durch „Eichelhäher“ ersetzt,

d)   die Zeile „Eichelhäher“ und die Leerzeile darunter 
gestrichen.

e)   Die Spalte „Sonstiges“ wird verschoben und beginnt 
ab „wildernde Hunde“.

f)   Die Worte „Sumpfbiber (Nutria)“ werden ersetzt 
durch „Nutrias (Sumpfbiber)“,

g)  am Ende werden 2 Zeilen angehängt und

h)   in die zweitunterste Zeile wird das Wort „Kormo-
rane“ eingetragen.

– MBl. NRW. 2007 S. 121
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8111

Durchführung des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB IX) – Teil 2 – 

Schwerbehindertenrecht – Richtlinien zur 
Durchführung des § 27 der Schwerbehinderten –

Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV)
RdErl. d. Ministeriums für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales – 223-3277.22-3277.23 –
v. 31. 1. 2007

Der RdErl. des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit 
vom 19. 2. 2002 (SMBl. NRW. 8111) wird zum 1. 3. 2007 
aufgehoben.

– MBl. NRW. 2007 S. 122

II.

Ministerpräsident

Ungültigkeit eines Ausweises für Mitglieder des 
Konsularkorps

Bek. d. Ministerpräsidenten v. 5. 1. 2007 – 
III.A 2 01.16-1/04

Der von dem Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-
Westfalen am 14. März 2005 ausgestellte Ausweis für 
Mitglieder des Konsularkorps Nr. 7905 von Herrn Mus-
tafa Farrukh Sayeed, Honorarkonsul der Volksrepublik 
Bangladesch in Dortmund ist in Verlust geraten. Der 
Ausweis wird hiermit für ungültig erklärt.

– MBl. NRW. 2007 S. 122

Honorarkonsularische Vertretung 
der Vereinigten Mexikanischen Staaten, 

Düsseldorf
Bek. d. Ministerpräsidenten v. 5. 12. 2007 – 

III.A 2 02.51-1/06

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der honorar-
konsularischen Vertretung der Vereinigten Mexikani-
schen Staaten in Düsseldorf ernannten Herrn Matthias 
Dornscheidt am 30. Januar 2007 das Exequatur als Ho-
norarkonsul erteilt.

Der Konsularbezirk umfasst das Land Nordrhein-West-
falen.

Die Anschrift der honorarkonsularischen Vertretung 
lautet:

 c/o Messe Düsseldorf GmbH, Messeplatz, 
 40474 Düsseldorf

 Postanschrift: Postfach 10 10 06. 40001 Düsseldorf

 Tel.: 0211 – 4560-01

 Fax: 0211 – 4560-668

 E-Mai: info@messe-duesseldorf.de

 Sprechzeit: 
 Dienstag und Donnerstag 09.00 – 13.00 Uhr
 zusätzlich: Mittwoch 13.30 – 16.00 Uhr

– MBl. NRW. 2007 S. 122

Berufskonsularische Vertretung von Malaysia, 
Frankfurt am Main

Bek. d. Ministerpräsidenten v. 8. 2. 2007 – 
III.A 2 02.43-1/07

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der zu errich-
tenden berufskonsularischen Vertretung von Malaysia in 
Frankfurt am Main ernannten Herrn Saiful Azam Marti-
nus am 1. Februar 2007 die vorläufige Zulassung als Ge-
neralkonsul erteilt.

Der Konsularbezirk umfasst die Länder Hessen, Nord-
rhein-Westfalen und Thüringen

– MBl. NRW. 2007 S. 122

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Bekanntmachung des Vomhundertsatzes 
nach § 148 Abs. 4 des Neunten Buches 

des Sozialgesetzbuches (SGB IX) für das 
Kalenderjahr 2006

Bek. d. Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales v. 7. 2. 2007 –

V 4 – 4421.42.1

Für das Jahr 2006 beträgt der Vomhundertsatz gem. 
§ 148 Abs. 1 und 4 SGB IX 3,62.

– MBl. NRW. 2007 S. 122

Ministerium für Bauen und Verkehr 

Öffentliche Ausschreibung 
der REGIONALEN 2013 und 2016 in NRW
RdErl. des Ministeriums für Bauen und Verkehr 

vom 14. 2. 2007 – V 1-20.86

1.
Angebot der Landesregierung 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen bietet den 
Regionen des Landes die Möglichkeit, in den Jahren 2013 
und 2016 eine REGIONALE durchzuführen. Gegenstand 
der REGIONALE ist die gemeinschaftliche Formulie-
rung und Umsetzung eines regionalen Strukturpro-
gramms, das mit Projekten, Ereignissen und Initiativen 
zur Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und 
zur Schärfung des regionalen Profils beiträgt. Zu diesem 
Zweck sollen die Städte und Gemeinden öffentliche und 
private Mittel konzentriert, zielgenau und regional abge-
stimmt einsetzen. Die Landesregierung wird das Ma-
nagement der Prozesse und einzelne Projekte finanziell 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen.

2.
Ziel 

Die Städte und Regionen Europas stehen im Wettbewerb 
um Investitionen und „kreatives Kapital“. Die erfolg-
reiche Positionierung einer Region kann nur dann gelin-
gen, wenn öffentliche und private Akteure gemeinsam 
regionale Zukunft gestalten und ihre Region als attrak-
tiven Lebens- und Arbeitsort profilieren. Vor dem Hin-
tergrund der demografischen Entwicklung hat dieses 
Ziel ein besonderes Gewicht. Das Instrument REGIO-
NALE verfolgt das Ziel,

–  regionsspezifische Potenziale zu qualifizieren, zu ver-
netzen und zu vermarkten,

–  mit innovativen Projekten Impulse für den ökono-
mischen Strukturwandel zu setzen,
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–  bürgerschaftliches und unternehmerisches Engage-
ment für die Region zu stärken und

–  neue Formen einer zukunftsorientierten, regionalen 
Zusammenarbeit zu erproben.

REGIONALE bietet die Chance, außergewöhnliche Pro-
jektideen umzusetzen und die Innen- und Außenwahr-
nehmung einer Region zu verbessern. Als regionales 
Strukturprogramm leistet sie einen wichtigen Beitrag 
zur Gestaltung des ökonomischen Strukturwandels und 
zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen.

3.
Regionen 

Abgrenzung

Die Landesregierung erwartet, dass Städte, Gemeinden, 
Kreise und andere beteiligte Akteure den Bezugsraum 
ihrer REGIONALE selbst definieren. Als Ausgangs-
punkte einer regionalen Abgrenzung sind denkbar:

–  verbindende Potenziale (z. B. Geschichte, Kultur, 
Landschaft, Wirtschaftsstruktur);

–  funktionale Verflechtungen (auch von solchen Räumen 
und Regionen, die nicht unmittelbar aneinander gren-
zen);

–  bestehende organisatorische Strukturen und Netz-
werke.

Die regionale Abgrenzung und das gemeinsame Präsen-
tationsziel sollten nachvollziehbar und schlüssig sein. 
Prinzipiell kommen auch Teilregionen größerer Wirt-
schafts- oder Kulturregionen für eine REGIONALE in 
Betracht. Eine Mindestgröße von drei Kreisen bzw. 
kreisfreien Städten erscheint zweckmäßig.

4. 
Handlungsfelder 

Die erfolgreiche Profilierung einer Region setzt eine the-
matische Fokussierung voraus. Die Projekte, Initiativen 
und Ereignisse einer REGIONALEN sollen sich daher 
auf ausgewählte Handlungsfelder konzentrieren, die Al-
leinstellungsmerkmale einer Region aufgreifen und wei-
terentwickeln. 

Folgende Handlungsfelder bieten sich an:

–  nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung,

–  Innovation, Wissen und Bildung,

–  Stärkung der unternehmerischen Basis und des Ar-
beitsmarktes,

–  wirtschaftsnahe Infrastruktur und Mobilität,

–  StadtBauKultur in der Region,

–  kulturhistorisches Erbe und Kulturlandschaften,

–  Landschaftsentwicklung, Natur- und Umweltschutz,

–  Gesundheit,

–  Schaffung einer familienfreundlichen Infrastruktur.

5. 
Organisation

Die Regionen sind für die Organisation und Finanzie-
rung der operativen Ebene verantwortlich. 

Es ist zu unterscheiden zwischen den „Projektträgern“, 
die die einzelnen Vorhaben realisieren, und der „Steue-
rungseinheit“, die den Prozess der Ideenfindung und der 
Qualifizierung, die Vernetzung und Präsentation der ein-
zelnen Vorhaben koordiniert.

–  Als Projektträger von Vorhaben kommen neben den 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften private Unter-
nehmen, Verbände und Vereine, Vereinigungen sowie 
Initiativen aus der Bürgerschaft in Betracht. Bei allen 
Projekten ist die Mitwirkung der Kommune(n), in 
 deren Einflussbereich die Maßnahme fällt, sicherzu-
stellen. 

–  Die Durchführung einer REGIONALE erfordert die 
Einrichtung einer zentralen Steuerungseinheit (REGI-

ONALE-Agentur). Die inhaltliche und repräsentative 
Begleitung dieser Steuerungseinheit durch interdiszip-
linär besetzte Gremien wird empfohlen.

6. 
Regionale Kommunikation

Regional abgestimmte Entwicklungsstrategien erfordern 
„regionale Kommunikation“. Jede REGIONALE sollte 
sich daher zielgruppenorientierte Kommunikations- und 
Beteiligungsformate überlegen, die geeignet sind, die un-
terschiedlichen Akteursgruppen einer Region in den Pro-
zess der regionalen Zukunftsgestaltung einzubeziehen. 
Die breite Beteiligung der Öffentlichkeit schafft die Ba-
sis für projekt- und regionsbezogene Kooperationen, die 
über das Ende einer REGIONALE hinaus Bestand haben 
können.

7. 
Projektauswahl und -qualifizierung

REGIONALE-Projekte sollen sich durch ihren innova-
tiven Charakter und ihre hohe Qualität auszeichnen. Sie 
greifen besondere Potenziale und Zukunftschancen der 
Region auf und entwickeln diese zielorientiert weiter. 
Ein Projekt, das von den Akteuren einer Region als RE-
GIONALE-Projekt ausgewählt wird, sollte außerdem 
 einen klaren „regionalen Mehrwert“ haben und einen 
 erkennbaren Beitrag zur jeweiligen regionalen Entwick-
lungsstrategie leisten.

Die Auswahl der Projekte obliegt den Gesellschaftern 
 einer REGIONALE. Sie ist nach transparenten, nach-
vollziehbaren Kriterien vorzunehmen. Zur Sicherung 
 einer hohen Gestaltqualität empfiehlt sich die Durch-
führung von Ideen- und Realisierungswettbewerben.

8.
Präsentation

REGIONALEN dienen dazu, die Stärken einer Region 
öffentlichkeitswirksam zu präsentieren und so zu einem 
Imagewandel beizutragen. Die Qualitäten einer Region 
sollen über eine vielgestaltige und qualitätvolle Präsen-
tation verdeutlicht werden. Die Präsentationsform muss 
sich aus den unterschiedlichen Stärken und Handlungs-
feldern der Region ableiten. Ein wesentliches Element 
der Gesamt-Präsentation sind die Organisation und Dar-
stellung des Prozesses selbst, mit dem die Region die 
Projekte auf die Präsentation der REGIONALE hin ent-
wickelt. Das Präsentationsjahr ist als Aufforderung zu 
einer optimierten regionalen Zusammenarbeit der Folge-
jahre zu verstehen.

9.
Finanzierung

Für die REGIONALE 2013 und 2016 werden die beste-
henden Finanzierungsinstrumente der Landesregierung 
eingesetzt. Die Förderung der Umsetzungsprojekte er-
folgt grundsätzlich in eigener Verantwortung der Res-
sorts. Ressortübergreifende Projekte sind vor Aufnahme 
in die jeweiligen Förderprogramme interministeriell ab-
zustimmen. Es wird keine zusätzliche Förderung zur 
Umsetzung der Projekte bereitgestellt. Eine Finanzie-
rungsbeteiligung durch Dritte ist anzustreben. Mit der 
Präsentation endet die Förderung der Steuerungseinheit. 
Projekte, die in anderen Förderverfahren bereits ab-
schlägig beurteilt worden sind, sollten auch im Rahmen 
der REGIONALEn nicht gefördert werden. 

10.
Auswahlverfahren

Bewerbung 

Die REGIONALE ist ein Angebot an die Regionen, des-
sen Konkretisierung in einem zweistufigen Wettbewerbs-
verfahren auf der Grundlage einer Bewerbung erfolgt. 
Das Bewerbungsverfahren beginnt mit der Ausschrei-
bung durch das Ministerium für Bauen und Verkehr des 
Landes NRW.
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Erste Stufe: 
Regionale Zusammenarbeit organisieren

In der ersten Wettbewerbsstufe sind Städte, Gemeinden 
und Kreise des Landes, Verbände und Vereine, berufs-
ständische Organisationen, Unternehmen und bürger-
schaftliche Initiativen aufgefordert, sich als Region zu 
organisieren und Ziele und Themen ihrer Zusammenar-
beit zu erarbeiten. Die Kosten für die Antragsvorberei-
tung in dieser Phase der Bewerbung tragen die Regionen 
selbst. Aus den eingegangenen Bewerbungen werden von 
einer interdisziplinär besetzten Jury die Regionen ausge-
wählt, die an der zweiten Wettbewerbsstufe teilnehmen.

Zweite Stufe: 
Regionale Strategien entwickeln

Die zweite Wettbewerbsstufe dient der Ausarbeitung re-
gionaler Entwicklungsstrategien. Die Regionen benen-
nen darin Potenziale, Ziele und Handlungsfelder ihrer 
Kooperation, illustrieren ihre Vorgehensweise anhand 
erster, beispielhafter Projektideen und umreißen die or-
ganisatorischen, finanziellen und kommunikativen Eck-
punkte der geplanten REGIONALE. Die Inhalte der „Re-
gionalen Strategie“ sind durch die Räte der Städte und 
Gemeinden nach Erörterung zu beschließen. Die Landes-
regierung unterstützt die Regionen in der zweiten Wett-
bewerbsstufe durch eine Aufwandsentschädigung in 
Höhe von 20.000 € pro Region. Dieser Betrag wird aus-
gezahlt, wenn die „Regionale Strategie“ vorliegt. Die 
Jury schlägt der Landesregierung aus den vorliegenden 
Bewerbungen die Wettbewerbs-Gewinner vor.

11.
Anforderungen an die Bewerbung 

Erste Wettbewerbsstufe:

Die Beschreibung der regionalen Zusammenarbeit und 
ihrer Ziele sollte folgende Punkte umfassen:

Region 
Darstellung und Begründung der gewählten räumlichen 
Abgrenzung

Akteure 
Darstellung der beteiligten Akteure (insbesondere Zahl 
der einzubeziehenden Unternehmen) und Erläuterung 
ihrer Rolle im Kooperationsprozess.

Ziele und Themen
Benennung und Begründung der zentralen Ziele und 
Handlungsfelder der geplanten Zusammenarbeit

Zweite Wettbewerbsstufe:

In der zweiten Wettbewerbsstufe sind die ausgewählten 
Regionen aufgefordert, regionale Entwicklungsstrategien 
zu erarbeiten. Die entsprechenden Dokumente sollten 
folgende Inhalte umfassen:

Ausgangssituation
Kurze Charakterisierung der Region; Herleitung von 
Stärken und Schwächen nach dem Muster:

–  Was können wir (Stärken/Schwächen)?

–  Was wollen wir (Ziele)?

–  Wie wollen wir die Ziele erreichen (geplante Maßnah-
men)?, 

Potenzialen und Alleinstellungsmerkmalen; Auswertung 
bereits existierender Pläne und Programme (z. B. REKs, 
Leitbilder, Masterpläne o.ä.) mit Blick auf die geplanten 
Projektziele und Maßnahmen

Ziele und Handlungsfelder
Konkretisierung der zentralen Ziele der Kooperation 
und der daraus abgeleiteten Handlungsschwerpunkte

Projekte
Darstellung der geplanten Projekte, die im Rahmen der 
REGIONALE umgesetzt werden sollen, um die aufge-
zählten Kooperationsziele zu erreichen

Organisation
Beschreibung der angedachten Organisationsstrukturen 
(u. a. Gremien, Abstimmungsprozesse, Arbeitsteilung), 
der anvisierten Schritte zur Stärkung des bürgerschaft-
lichen und unternehmerischen Engagements und der ge-
planten Verfahren zur Ideenfindung, Projektauswahl, 
-qualifizierung und -durchführung inklusive grober Zeit-
planung

Kommunikation
Erläuterung der geplanten Kommunikations- und Betei-
ligungsformate und -methoden

Präsentation
Darlegung der wichtigsten Wege und Formate zur Prä-
sentation der REGIONALE-Ziele, -Themen und -Pro-
jekte innerhalb und außerhalb der Region

Wirkungen
Aussagen zu den beabsichtigten Wirkungen der REGIO-
NALE, konkrete Vorschläge zur Erfolgsevaluierung und 
Angaben zur Weiterführung nach der Förderphase

Finanzierung
Abschätzung des angestrebten Investitionsvolumens; 
Aussagen zum Potenzial regionaler Kofinanzierung 
(Kommunen, Bürgerschaft, Unternehmen, Stiftungen 
u a m.); Benennung möglicher Verknüpfungen der ge-
planten REGIONALE-Aktivitäten mit anderen Förder-
programmen

Unterschrift 
Die Bewerbung ist von mindestens zwei Personen zu un-
terschreiben, deren Vertretungsvollmacht für die Region 
nachzuweisen ist.

§ 64 der Gemeindeordnung und § 43 der Kreisordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen sind zu beachten.

12. 
Fristen zur Bewerbung 

Die Bewerbungsfrist für die Ausrichtung der REGIO-
NALEN 2013 und 2016 endet am

30.06. 2007

Im Anschluss wählt eine vom MBV eingesetzte Jury die 
Regionen der zweiten Wettbewerbsstufe aus. Die zweite 
Stufe endet mit der Abgabe der Bewerbungen am

31.10.2007

Die endgültige Auswahl der Regionen sowie die Abfolge 
der Durchführung der REGIONALEN werden durch die 
Landesregierung bestimmt.

13. 
Adressat der Bewerbung 

Die Bewerbung ist zu richten an das:

 Ministerium für Bauen und Verkehr
 Fürstenwall 25
 40219 Düsseldorf

– MBl. NRW. 2007 S. 122
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III.

Ministerium für Wirtschaft, 
Mittelstand und Energie

Strategische Umweltprüfung für das deutsch-
niederländische INTERREG IV – Programm 

in der Förderperiode 2007 – 2013
Bek. d. Ministeriums für Wirtschaft, 

Mittelstand und Energie 
v. 15. 2. 2007

Im Rahmen der Vorbereitung des deutsch-niederlän-
dischen INTERREG IV-Programms (Ems Dollart Region, 
EUREGIO, Euregio Rhein-Waal, euregio rhein-maas-
nord), finanziert durch den Europäischen Fond für Regi-
onale Entwicklung (EFRE) in der Förderperiode 2007 – 
2013, wird der Programmentwurf einer Strategischen 
Umweltprüfung unterzogen. Im Umweltbericht werden 
die voraussichtlichen Auswirkungen, die die Durchfüh-
rung des Operationellen Programms auf die Umwelt hat, 
ermittelt, beschrieben und bewertet. Der Entwurf des 
Umweltberichts beruht auf der Rechtsgrundlage der 
Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Um-
weltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme. 
Artikel 6 dieser Richtlinie schreibt vor, dass der Entwurf 
des Programms und des Berichts über die Umweltaus-
wirkungen den Behörden und der Öffentlichkeit vorge-
legt wird. Den Behörden und der Öffentlichkeit wird die 
Gelegenheit geboten, zu dem Programm und zur Um-
weltprüfung Stellung zu nehmen, noch bevor das Pro-
gramm verabschiedet wird. Aus diesem Grund wird in 
den betroffenen Partnerregionen ein Konsultationsver-
fahren durchlaufen. Verantwortliche Verwaltungsbe-
hörde für das Programm ist das Ministerium für Wirt-
schaft, Mittelstand und Energie NRW. Der Umweltbe-
richt kann entsprechend (zusammen mit dem Programm-
entwurf) in der Zeit vom 2. März 2007 bis zum 2. April 
2007 nach telefonischer Anmeldung unter Telefon-
Nr. 0211/837-2532 im Ministerium für Wirtschaft, Mit-
telstand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Haroldstraße 4, 40219 Düsseldorf, Zimmer 329 (Montag 
bis Freitag von 09.00 bis 14.00 Uhr) sowie im Internet 
unter http://www.territorial-cooperation.eu/ eingesehen 
werden.

Eventuelle Anmerkungen sind bis zum 5. April 2007 an 
das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie 
des Landes Nordrhein-Westfalen, Referat 302, Harold-
straße 4, 40213 Düsseldorf oder eva.boehling@mwme.
nrw.de zu richten.

– MBl. NRW. 2007 S. 125

Rheinischer
Gemeindeunfallversicherungsverband

 
7. Sitzung der Vertreterversammlung 

des Rheinischen Gemeindeunfallversicherungs-
verbandes – 10. Wahlperiode –

 

Bek. d. Rheinischen Gemeindeunfallversicherungs-
verbandes v. 8. 2. 2007

 
Die 07. Sitzung der Vertreterversammlung des Rhei-
nischen Gemeindeunfallversicherungsverbandes – 10. 
Wahl periode – findet am 29.3.2007 im Verwaltungsge-
bäude des Rheinischen Gemeindeunfallversicherungs-
verbandes, Neubau, Erdgeschoss, Seminarraum I und II 
(035/036), Heyestr. 99 in 40625 Düsseldorf statt.

 
Beginn der Sitzung: 11.00 Uhr.

 
Düsseldorf, den 8. Februar 2007

 
Der Vorsitzende

Hans-Gerd  v o n  L e n n e p

– MBl. NRW. 2007 S. 125
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Ab 1. Januar 2007 ist die CD-ROM neu gestaltet und sie wird preisgünstiger.

Die CD-ROM wird jetzt als Doppel-CD „SGV. NRW. und SMBl. NRW.“ herausgegeben.

Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 
 aktuellen Stand.

Im Abonnement kostet diese neue Doppel-CD nicht mehr als früher eine Einzel-CD, nämlich nur 77 € 
pro Jahr.

Die neue CD-ROM, Stand 1. Januar 2007, ist ab sofort erhältlich.

Das neue Bestellformular mit den neuen Preisen befindet sich im MBl. NRW. 2006 Nr. 28, S. 538.

Informationen zur CD-ROM finden Sie auch im Internet über das Portal http://sgv.im.nrw.de.
Hinweis:
Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.
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litativ hochwertigen Rechtsangeboten.

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: http://sgv.im.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.


